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Öffnungszeiten der  
Stadtverwaltung Altentreptow

Verwaltung: 03961 2551-0
Bürgerbüro: 03961 2551-360

Montag 09:00 - 12:00 Uhr u. 13:00 - 16:00 Uhr
Nur mit Terminvereinbarung!

Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr u. 13:00 - 18:00 Uhr
Bürgerbüro:
07:00 - 12:00 Uhr u. 13:00 - 18:00 Uhr
Ohne Terminvereinbarung!

Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr u. 13:00 - 16:00 Uhr

Nur mit Terminvereinbarung!
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr

Nur mit Terminvereinbarung!
Jeden 1. Samstag 
im Monat

Bürgerbüro:
09:00 - 11:00 Uhr
Nur mit Terminvereinbarung!

Besucher sind angehalten den bekannten Abstand zu den Mitar-
beiterinnen und den Mitarbeitern der Stadtverwaltung zu halten. 

Erreichbarkeit  
der Verwaltung

Werte Bürgerinnen und Bürger, werte Gäste,
• Nach Möglichkeit sollten alle Anliegen schriftlich 

bzw. fernmündlich mit den zuständigen Mitarbeitern 
beraten werden.

• Vorab können Sie telefonisch einen Termin ver-
einbaren, wenn Sie die Möglichkeit nutzen wollen, 
persönlich zu uns zu kommen.

Claudia Ellgoth
Bürgermeisterin/LVB

Sie erreichen  
die Fachgebiete unter:

Abteilungen Telefonnummer/
Durchwahl

Zentrale 03961 2551 - 0
Bürgerbüro 03961 2551 - 360
Wohngeldstelle 03961 2551 - 342
zentrale Verwaltung 03961 2551 - 120
Finanzen/Vollstreckung 03961 2551 - 233
Finanzen/Kasse 03961 2551 - 231
Ordnungsamt 03961 2551 - 331
Gewerbeamt 03961 2551 - 347
Bauamt/Gebäudemanagement 03961 2551 - 661
Bauamt/Liegenschaften 03961 2551 - 660
Stabsstelle 03961 2551 109
Bibliothek 03961 214753

Bereitschaftsdienst  
für Notfälle

Bei Feuerausbruch und Gasgeruch sind sofort die Num-
mern 110 und 112 anzuwählen.

Bei Störungen in der Gasversorgung bitte den Ent-
störungsdienst der E.DIS Netz GmbH anrufen: 0180 
4551111!

Bei Störungen der öffentlichen Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung bitte den Bereitschaftsdienst der 
GkU mbH anrufen: 03961 257333!

Bei Störungen der Stromversorgung bitte den Entstö-
rungsdienst der E.DIS Netz GmbH anrufen: 03361 
7332333!

Stadt Altentreptow
- Fachbereich zentrale Verwaltung und Finanzen -
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Geschwindigkeitsanzeigen für die Stadt Altentreptow
Um für mehr Sicherheit im Verkehr zu sorgen, 
hat die Stadt Altentreptow zwei Geschwindig-
keitsanzeigen beschafft. Diese Anzeigen sol-
len den Fahrzeugführern bewusst machen, wie 
schnell sie unterwegs sind und sie dadurch für 
ein bewussteres Verhalten im Straßenverkehr 
sensibilisieren. Die Geschwindigkeitsanzeigen 

tragen somit nicht nur zur Unfallprävention bei, sondern können 
auch den Verkehrskomfort steigern.
Die Geschwindigkeitsanzeigen werden ab Mitte Februar an ver-
schiedenen Gefahrenpunkten in der Stadt aufgestellt.
Wir wünschen allzeit gute Fahrt!

Fachbereich Bau, Ordnung und Soziales

Stadtbibliothek Altentreptow
Die Stadtbibliothek gehört mit 
ihrem aktuellen und modernen 
Lese- und Medienangeboten als 
nachgeordnete Einrichtung zum 
Fachbereich Stabstelle/Steue-
rung/Controlling.
Leiterin Simone Marquardt und 
ihre Kollegin Anja Rau kümmern 
sich um die Beschaffung, Katalo-
gisierung, Administration, Erhal-
tung, Erschließung und den Ver-
leih von derzeit 14399 Büchern, 
Zeitschriften, Hörbüchern und 
DVD´s. Ebenso wird viel Aktu-
elles für Kinder angeboten: Ge-

sellschaftspiele, PS4, NintendoDS, Tonie´s, sowie Tonieboxen, 
Lesebär SAMi, Bookii-Hörstifte und Tiptoi-Stifte. Seit dem letzten 
Jahr gibt es die „Bibliothek der Dinge“. Dort kann man nützliche 
Utensilien, wie zum Beispiel einen elektrischen Fensterputzer, ein 
A3 Laminiergerät, ein Teleskop, eine Tageslichtlampe und vieles 
andere ausleihen. Des Weiteren gehören zu den digitalen Ange-
boten der Bibliothek die Onleihe (Entleihung von eBooks, eAudio, 
eMagazines usw.) und Filmfriend (Streamen von Filmen). Seit 2016 

ist die Bibliothek in den Räumlichkeiten der „Roten Schule“ zu 
finden. Im letzten Jahr konnten 13.095 Besucher gezählt werden. 
Der Jahresbeitrag beträgt für Kinder 5,00 Euro, für Erwachsene 
20,00 Euro und für Familien 25,00 Euro jährlich. Aktuell gib 625 
Benutzer. Im Jahr werden etwa 100 Veranstaltungen organisiert. 
Dazu gehören das Bilderbuchkino, das alle 2 Wochen stattfindet 
und das Ferienkino für größere Kinder. Dreimal jährlich lädt die 
Bibliothek zum „Klöncafe“ und zu „Plattsnacker tau Gast“ ein. 
Monatlich kann auch der Frauentreff besucht werden. Regelmäßig 
werden Autorenlesungen und Vorträge angeboten, zudem werden 
Schulkassen und Kindergartengruppen eingeladen.
In der Bibliothek und auf größeren Veranstaltungen der Stadt 
können die Besucher auch den Bücherflohmarktstand durch-
stöbern. Den bieten die Mitarbeiterinnen immer wieder an, auch 
um Platz für Neues zu schaffen. Außerdem sind der Kindertag 
und die Kinderkreativwerkstatt feste Termine, an denen es auch 
um das Thema Lesen geht. Besuchen Sie doch gern mal unsere 
Stadtbibliothek in der Schulstraße 22 in Altentreptow und lassen 
Sie sich ein, auf eine wunderbare Reise durch die Welt der Literatur 
und vieler moderner Medien.

Fachgebiet
Stabstelle

Anita Plötz – Helfen, unterstützen, engagieren
Wenn man Anita Plötz begegnet, 
dann ist sie immer in Bewegung 
– unterwegs mit Hund, Rad oder 
direkt auf dem Weg zu einem 
Termin. Die Leiterin des Frauen-
bundes Altentreptow hat immer 
alle Hände voll zu tun. Geboren 
wurde die engagierte Altentrepto-
werin 1950 in Pinnow. Zu Hause 
sprach die Familie ausschließlich 
plattdeutsch, daher fällt es ihr 
leicht die Heimatsprache zu ver-
stehen. In der Schule wurde aber 
nur hochdeutsch unterrichtet, so 
dass es eine große Umstellung 
war. Da 1965 noch die 8-Klassen-
Schulpflicht bestand, ging sie nach 
Wildberg um dort den Abschluss 
der 10. Klasse zu erlangen. Das 
anschließende Lehrerstudium 
musste sie krankheitsbedingt ab-
brechen. Am 15. April 1968 fing 
die damals 18 Jahre junge Frau im 
Kindergarten in der Mühlenstraße 
an zu arbeiten und begann am 1. 
September desselben Jahres ein 
dreieinhalbjähriges Fernstudium in 

Schwerin zur beruflichen Qualifikation einer Kindergärtnerin. In den 
folgenden Jahren arbeitete Anita Plötz in verschieden Kindereinrich-
tungen der Region, unter anderem in Klatzow, Groß Below, Golchen, 
Altentreptow und Burow. Die fast 15 km von Pinnow nach Altentrep-
tow bzw. Klatzow fuhr sie bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad. In 
den Jahren des Studiums wurden auch die beiden Kinder geboren. 
Endlich bekam die junge Familie 1973 eine Wohnung in Altentrep-
tow. 1979 wechselte sie zum Rat des Kreises. Dort übertrug man ihr 
den Aufgabenbereich „Jugendfragen/Körperkultur und Sport“. Mit 
der Kreisgebietsreform 1992 veränderte sich der Tätigkeitsbereich 
erneut und Anita Plötz wurde Leiterin der Bußgeldstelle in Demmin. 
Parallel dazu absolvierte sie ein Fernstudium für den gehobenen 
Dienst in Greifswald. Das Jugendamt war dann die letzte berufliche 
Station, bevor sie 2012 in Rente ging. Das bedeutete, sie musste sich 
neu strukturieren. So war Anita Plötz von 2013-2019 ehrenamtlich in 
der Tagessgruppe des DRK tätig. Es erwärmt immer noch ihr Herz, 
wenn ehemalige Kinder dieser Gruppe sie grüßen oder ansprechen.
Neben Arbeit und der Familie engagiert sich Anita Plötz seit vielen 
Jahrzehnten für die Frauenarbeit. Nach der Auflösung des Demo-
kratischen Frauenbundes in Mecklenburg - Vorpommern beschlos-
sen engagierte Frauen, die bisherige ehrenamtliche Tätigkeit für 
Frauen der Stadt auch ohne Zugehörigkeit eines Vereins fortzuset-
zen. Viele Veranstaltungen wurden und werden regelmäßig auf die 
Beine gestellt. Dazu gehört die traditionelle Frauentagsfeier, das 
Drachenfest, das Herbstfest oder das Adventskaffee im Speicher. In 
diesem Jahr übernimmt der Frauenbund auch die Versorgung der 3. 
Kinder-Kreativ-Werkstatt. Wer Zeit und Lust hat, die Arbeit der Frauen 
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zu unterstützen, ist herzlich eingeladen zum Treff an jedem letzten 
Mittwoch im Monat in der Zeit von 14:30-16:30 Uhr im Vereinsraum 
in der Roten Schule.
Trotz so eines vollen Terminkalenders bleibt auch noch Zeit für Hob-
bys, für die Gartenarbeit oder das Lesen.
Wir bedanken uns bei Anita Plötz und ihrer Frauengruppe und wün-
schen weiterhin gutes Gelingen bei allen Projekten und Vorhaben.
Zur Person: Anita Plötz, 73 Jahre, Rentnerin, 2 Kinder, 4 Enkelkin-
der, 3 Urenkel

1. Mein Herz schlägt für Altentreptow, weil die Stadt seit 50 
Jahren meine Heimat ist.

2. Engagement lohnt sich, weil man etwas bewirken kann.

3. 3 Dinge, die man in Altentreptow gesehen haben muss: die 
Altstadt mit der Mauerstraße und das „Wohngebiet Ziegelei“ mit 
Blick auf das Tollensetal.

4. Eine Baustelle, um die man sich in Altentreptow dringend küm-
mern muss: ist das Bahnhofsgelände. Es ist im jetzigen Zustand 
ein großer Schandfleck und wirft ein schlechtes Bild auf die Stadt.

5. Meine Bitte an die Menschen der Stadt: Nicht so viel über 
Missstände schimpfen, sondern sich einbringen und verändern 
helfen. Jeder kann dazu beitragen, dass die Stadt sauberer wird. 
Es ist ärgerlich, wenn mutwillig zerstört wird.

Fachgebiet
Stabstelle

Staatl. Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische  
Seenplatte Anordnungsbeschluss mit der Aufforderung zur Anmeldung 

unbekannter Rechte
Der Anordnungsbeschluss mit der Aufforderung zur Anmeldung 
unbekannter Rechte:
Freiwilliger Landtausch: Altentreptow IV
Landkreis: Mecklenburgische Seenplatte
Aktenzeichen: 5433.21/71-004 IV
wurde für die Stadt Altentreptow und die Gemeinden Gültz, Gol-

chen, Grapzow, Groß Teetzleben, Kriesow, Pripsleben, Tützpatz, 
Röckwitz und Werder am 04.01.2024 auf der Internetseite des Amtes 
Treptower Tollensewinkel, http://www.altentreptow.de, veröffentlicht.

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt  
Mecklenburgische Seenplatte

Wasser- und Bodenverband „Untere Tollense / Mittlere Peene“
Der Verbandsvorsteher
Anklamer Straße 10
17126 Jarmen
Telefon: 039997/33120
E-Mail: wbv-at-dm@wbv-mv.de

Terminplan Gewässerschau 2024
vom 12. März bis 21. März 2024
Termin Schaube-

reich
Gemeinde Treffpunkt

Dienstag, 
12. März 2024

5 Hansestadt Demmin, Warrenzin, Dargun 8.00 Uhr, 
Rathaus Demmin

Dienstag, 
12. März 2024

5 Utzedel, Siedenbrünzow, Hohenmocker, Kletzin 10.00 Uhr,
 Siedenbrünzow Gemeindehaus

Mittwoch, 
13. März 2024

5 Beggerow, Hohenbollentin, Verchen,Schönfeld, Borrentin, 
Meesiger

10.00 Uhr, 
Beggerow Landwirtschaftsbetrieb
H. Leddig

Donnerstag, 
14. März 2024

6 a Bentzin, Kruckow, Tutow 10.00 Uhr, 
Bentzin Büro Bentziner Ackerbau

Dienstag, 
19. März 2024

6 b Jarmen, Völschow, Neetzow-Liepen, Daberkow, Alt Tellin 10.00 Uhr, 
Daberkow Gemeindebüro

Mittwoch, 
20. März 2024

7 Sassen-Trantow, Görmin 8.00 Uhr, 
Sassen Landwirtschaftsbetrieb

Mittwoch, 
20. März 2024

7 Loitz, Süderholz 10.00 Uhr, 
Loitz Rathaus

Donnerstag, 
21. März 2024

8 Dersekow, Weitenhagen 8.00 Uhr, 
Dersekow Landwirtschaftsbetrieb

Donnerstag,
21. März 2024

8 Dargelin, Behrenhof, Groß Kiesow, Gützkow, Bandelin 10.00 Uhr, 
Behrenhoff Landgut

Schauführer*in:
Schaubereich 5 Frau Petersen
Schaubereich 6 a Herr Lindemann
Schaubereich 6 b Herr Kröchert
Schaubereich 7 Frau Petersen
Schaubereich 8 Frau Bartels

Jarmen, den 17.01.2024
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Amtliche Bekanntmachung
Betr.: Bebauungsplan Nr. 1 „Solarfeld am 

Pappelberg“ der Gemeinde Gnevkow
hier: Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Gnevkow hat mit dem 
Beschluss vom 17.01.2024 den Entwurf des Bebauungsplans 
Nr. 1 „Solarfeld am Pappelberg“ in der Fassung vom Dezember 
2023 einschließlich deren Begründung und inkl. seiner Anhänge 
gebilligt und zur Veröffentlichung im Internet bestimmt.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans beläuft sich 
auf eine Fläche von insgesamt ca. 48 ha und ist der in Anlage 1 
beigefügten, flurstücksbezogenen Planzeichnung zu entnehmen. 
Er umfasst im Bereich 1 in der Gemarkung Gnevkow, Flur 2, die 
Flurstücke 139/2 (anteilig) und 144/1 (anteilig) und im Bereich 2 in 
der Gemarkung Gnevkow, Flur 2, die Flurstücke 186 (anteilig), 187, 
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199,201, 202, 
203/1 und 205 sowie in der Gemarkung Letzin, Flur 2, die Flurstücke 
134 (anteilig), 136, 150, 151/2 (anteilig), 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 169 (anteilig) und 282.
Planungsziel ist die Festsetzung eines aus drei Teilbereichen 
bestehenden Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Pho-
tovoltaile und/oder „Anwendung regenerativer Energien“ gemäß 
§ 11 BauNVO. Dies soil die Realisierung und den Betrieb einer 
Freiflächenphotovoltaikanlage einschließlich der erforderlichen 
Nebenanlage und die optional vorgesehene Umwandlung der 
elektrischen Energie in Wasserstoff inklusive der Speicherung von 
Strom bzw. Wasserstoff planungsrechtlich ermöglichen und die Er-
zeugung von umweltfreundlichem Solarstrom sichern.
Die gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vorgesehene Unterrichtung der 
Öffentlichkeit soll in Form einer öffentlichen Auslegung durchge-
führt werden. Dazu liegt der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 1 
„Solarfeld am Pappelberg“ mit Stand Dezember 2023 mit deren
Begründung inkl. seiner Anlagen sowie den wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom

12.02.2024 - 15.03.2024
im Amt Treptower Tollensewinkel, Bauamt, Rathausstraße 1, 17087 
Altentreptow während folgender Zeiten öffentlich aus:
montags von 9:00 - 16:00 Uhr
dienstags von 9:00 - 18:00 Uhr
mittwochs von 9:00 - 16:00 Uhr
donnerstags von 9:00 - 16:00 Uhr
freitags von 9.00 - 12:00 Uhr
(außerhalb dieser Zeiten nach Vereinbarung)
Zusätzlich können die Planunterlagen des Entwurfes auf der 
Homepage des Amtes Treptower Tollensewinkel in dem o.g. Aus-
legungszeitraum auch im Internet unter https://www.altentreptow.
de/Amt-Gemeinden/Gemeinden-von-A-G/Gnevkow/Bekanntma-
chungen-br-Ortsrecht/ eingesehen werden.
Während des Auslegungszeitraumes können von jedermann Stel-
lungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 1 „Solarfeld 
Pappelberg“ vorgebracht werden. Diese werden in die weitere 
Planung einfließen. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht inner-
halb der Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen gem. § 4a 
Abs. 5 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben.
Folgende umweltbezogene Stellungnahmen/Unterlagen und Fach-
gutachten sind verfügbar und liegen zur Einsichtnahme mit aus:
1. Umweltbericht, einschl. der Eingriff-Ausgleich-Bilan-

zierung gemäß § 2a BauGB als Bestandteil der Begrün-
dung zum Bebauungsplan (Stand 14.11.2023)

2. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Stand 03.11.2023)
3. Qualitative Auswertung zur Blendwirkung des Solarparks 

„Am Pappelberg, Priesterbruch und Tacksche Bruch“
4. Umweltbezogene Stellungnahmen

Staatl. Amt für Landwirtschaft  
und Umwelt Mecklenburgische  

Seenplatte - Flurneuordnungsbe-
hörde - Schlussfeststellung im  

Bodenordnungsverfahren  
Sarow-NO

Das Bodenordnungsverfahren Sarow-NO, Landkreis Mecklen-
burgische Seenplatte, wird gem. § 149 Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Landwirtschaftsan-
passungsgesetz (LwAnpG) mit folgender Feststellung abge-
schlossen:
1. Die Ausführung des Bodenordnungsplans ist erfolgt.
2. Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die im 

Bodenordnungsverfahren zu berücksichtigen sind.
Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft des Bodenord-
nungsverfahrens Sarow bezüglich des Teilverfahrens Sarow-
NO sind damit erledigt.Die Teilnehmergemeinschaft bleibt für 
den Bereich des Teilverfahrens Sarow-SW bestehen.
Die Gemeinde Sarow hat die in § 150 FlurbG aufgeführten 
Verfahrensunterlagen erhalten.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Schlussfeststellung kann innerhalb eines Monats 
nach erfolgter Bekanntmachung Widerspruch beim Staatl. Amt 
für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte, 
Neustrelitzer Straße 120 (Haus G), 17033 Neubrandenburg, 
eingelegt werden.

Neubrandenburg, den 30.11.2023
Im Auftrag

Schmidt

GEWO Bau  
Burow GmbH

Jahnstraße 18, 17087 Altentreptow

Jahresabschluss zum 31.12.2022
• Dem Jahresabschluss wurde ein uneingeschränkter 

Bestätigungsvermerk durch den Wirtschaftsprüfer am 
09.10.2023 erteilt.

• Der Feststellungsbeschluss wurde durch die Gesellschaf-
terversammlung am 11.12.2023 gefasst. Der Jahresfehl-
betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

• Der Jahresabschluss und Lagebericht liegen in den Ge-
schäftsräumen der GEWO Bau Burow GmbH in der Zeit 
vom 05.02.2024 bis 16.02.2024 während der Geschäfts-
zeiten aus.

Altentreptow, 20.12.2023
Die Geschäftsführung
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Seenplatte vom 12.05.2023
Das Vorhaben entzieht der Landwirtschaft Flächen, wobei auf die 
Vorgaben aus dem Landesraumentwicklungsprogramm verwiesen 
wird. Zur finalen Klärung der Zulässigkeit des Vorhabens auch in 
Hinblick auf die vorhandenen Bodenpunkte, wird auf die Durchführung 
eines Zielabweichungsverfahrens über das Ministerium für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Tourismus und Arbeit hingewiesen.
Bzgl. der Belange der integrierten ländlichen Entwicklung wird da-
rauf hingewiesen, dass zurzeit ein Flurbereinigungsverfahren ge-
plant und durchgeführt wird, es jedoch noch nicht bestandskräftig 
ist. lnsbesondere bzgl. der Zuwegung soli eine Abstimmung mit der 
Flurbereinigungsbehörde erfolgen.
In Hinblick auf Naturschutz, Wasser und Boden führt das Amt 
die Wasserrahmenrichtlinie auf und verweist die Berücksichtigung 
ihrer Hinweise besonders bezüglich der Existenz von Gewässern 
2. Ordnung innerhalb der Planungsgebietes. Ebenso wird auf das 
Vorhandensein von geplanten Altlastensanierungen und Altlasten 
im Planungsgebiet eingegangen.
Im Sinne des Klimaschutzes wird auf das Klimaschutzgesetz und 
deren Berücksichtigung verwiesen. Dementsprechend forded das 
Amt, dass im Zuge der Entwurfsplanung für die PV - Anlage diesbe-
züglich Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen festgelegt und 
berücksichtigt werden. Auch hier wird wieder auf das Vorhandensein 
und der Klimarelevanz der vorhanden Moorflächen hingewiesen.
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geoloqie MV vom 04.05.2023
Die Abteilung für Immissionsschutz und Abfallwirtschaft weist auch 
die eventuell vorhandene Gefährdungssituation durch Reflexion 
für den anliegenden Bahnverkehr hin und regt eine Beteiligung des 
Eisenbahn-Bundesamtes an.
Landesforst MV, -Anstalt des öffentlichen Rechts- Forstamt Neubran-
denburg vom 30.11.2023
Das Plangebiet beinhaltet keine Waldgebiete, ist jedoch teils von 
angrenzenden Wäldern und Gehölzbiotopen umgeben. Daher gibt 
das Amt nur unter Einhaltung einiger Auflagen ihr Einvernehmen 
zum Bauvorhaben. Unteranderem sind dabei der Mindestabstand zu 
Waldrändern von 30 m gemäß § 20 LWald M-V sowie weitere Auflagen 
bzgl. der baulichen Umsetzung z.B. der Zaun- und Leitungsführung 
einzuhalten.
Wasser- und Bodenverband „Untere Tollense / Mittlere Peene“ vom 
04.05.2023
Seitens des Verbandes kann dem Vorhaben nicht zugestimmt werden. 
Es werden Forderungen und Auflagen für die Zustimmung definiert.
Das Vorhandensein von verrohrten und offenen Gewässern 2. Ord-
nung in der Umgebung und innerhalb des Plangebietes wird aufge-
zeigt. Daher ist die Einhaltung eines bebauungsfreien Abstandes 
essenziell. Zugleich ist die Beachtung der möglichen vorhanden Drai-
nagen auf den zu überbauenden Landwirtschaftsflächen sowie die 
separate Beantragung bei Wassereinleitung in die Gewässer wichtig.
Naturschutzbund Deutschland (NABU) vom 15.05.2023
Als anerkannter Naturschutzbund weist der NABU auf die Defizite 
dergeplanten Umsetzung der Energiewende und des Wissens über die 
Kurz- und- Langzeitauswirkungen einzelner PV- Freiflächenanlagen 
hin. Auch legt er die Umlegung von PV-Anlagen auf landwirtschaft-
lichen Flächen auf geeignetere Flächen nahe. Er verweist auf im 
Internet erhaltbare Dokumente, die einen Kriterienkatalog für eine 
umweltgerechte PV-Planung enthalten oder eine Stellungnahme 
bezüglich der Herstellung von Wasserstoff darstellen.
Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der frühzeitigen Behör-
denbeteiligungen nach § 4 Baugesetzbuch weitere - nach Einschät-
zung der Gemeinde nicht wesentliche, umweltbezogene
Stellungnahmen - eingegangen sind, die ebenfalls im Rahmen der 
hier bekannt gemachten Veröffentlichung einsehbar sind.

Gnevkow, den 17.01.2024
Die Bürgermeisterinow, den 4/ A, 2(7

rgermeisterin

Nach Einschätzung der Gemeinde Gnevkow liegen bereits folgende 
wesentliche und umweltbezogene Stellungnahmen vor:
Amt für Raumordnunq und Landesplanung Mecklenburgische Se-
enplatte vom 08.05.2023
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 1 „Solarfeld am Pap-
pelberg“ der Gemeinde Gnevkow ist mit den Zielen und Grundsät-
zen der Raumordnung und Landesplanung nicht vereinbar. Daher 
wurde ein Antrag auf Zielabweichung gestellt, über deren positiven 
Ergebnisses das Amt informiert und um eine erneute Stellungnahme 
gebeten wurde.
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Bauamt/ Kreisplanung Bau-
leitplanung vom 12.05. bzw.14.07.2023
Zunächst wurde auf Grund der Nichtvereinbarkeit mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung keine fachbezogene Stellungnahme 
abgegeben. Nach der Genehmigung des Antrages auf Zielabwei-
chung wurde die Stellungnahme überarbeitet und ausführlich unter 
Beteiligung der einzelnen Fachbehörden eingereicht.
Nach einer allgemeinen Einschätzung und Beschreibung der Pla-
nung aus deren Sicht wird auf den Zusammenhang zwischen dem 
genehmigten Zielabweichungsverfahren und deren Entsprechung
der mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung hingewiesen. 
Zudem wird die Einhaltung der rechtlichen Grundlagen und Gebote 
betrachtet. lnsbesondere wurde dabei auf die Realisierung
der Genehmigung des angepassten Flächennutzungsplanes im Par-
allelverfahren hingewiesen. Des Weiteren macht das Amt auf weitere 
grundsätzliche Aspekte im Hinblick auf das weitere Aufstellungsver-
fahren aufmerksam, wobei die Erstellung eines Umweltberichtes, 
die Verfahrensad der Bauleitplanung, die Erschließung der Sonder-
gebiete, der Höhenbezug und die Definition des Einspeisepunktes 
thematisiert werden.
Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht gibt es keine Bedenken. 
Jedoch wird auf mögliche Lichtimmssionen in Form von Blendwir-
kungen aufmerksam gemacht, die besonders im Hinblick auf die 
angrenzende Bahnstrecke zu prüfen ist.
Im Sinne des Naturschutzes wird für die Festlegung des Umfanges 
und Detaillierungsgrades des Umweltberichtes und auf die Bewertung 
des Eingriffs-Ausgleiches verwiesen sowie auf die
Einhaltung der definierten Maßnahmen bestanden. Im Zuge dessen 
und einer Artenschutzfachliche Prüfung sollen sowohl Ausgleichs- als 
auch Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz von Natur und Umwelt 
definiert, bewertet und eingehalten werden. Zusätzlich wurden die 
Existenz und Berücksichtigung von nahegelegenen Geotopen auf-
gezeigt.
In Bezug auf den Gewässerschutz forded das Amt eine Aktualisie-
rung und Anpassung der Planungsunterlagen. Dabei wird auf die 
Forderungen des \Nasser- und Bodenverbandes bezüglich
vorhandener Drainagen und Gewässer 2. Ordnung verwiesen. Eben-
so wird dabei auf den Grundwasserschutz besonders eingegangen.
Gemäß der bodenschutz- und abfallrechtlichen Belange steht 
dem Planungsziel grundsätzlich nichts entgegen und es befinden sich 
auf dem Vorhabengebiet keine bekannten Altiasten. Ebenso weist 
das Amt auf die überplanten Moorböden und deren Anforderungen 
sowie die gesetzlich festgelegten Verhaltensanforderungen im Um-
gang mit Boden hin. Zudem macht es auf den geplanten Eingriff in 
das Schutzgut Boden, deren Folgen und der Einhaltungspflicht der 
gesetzlichen Regelungen und dessen Anpassungen im Umgang 
mit Boden aufmerksam. Zur Umsetzung empfiehlt das Amt die Ein-
beziehung einer bodenkundlichen Baubegleitung. In Bezug auf den 
Bodenschutz ist mit der Änderung der gesetzlichen Regelungen und 
weiteren Forderungen zu rechnen. Diese Belange sollen ebenfalls 
im Umweltbericht aufgenommen werden.
Neben weiteren, wesentlichen Hinweisen auf grundsätzliche, umzu-
setzende Aspekte sind gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB in der förmli-
chen Öffentlichkeitsbeteiligung die Entwürfe der Bauleitpläne mit der 
Begründung einschließlich aller Anlagen (z. B. Grünordnungspläne, 
Gutachten) und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. 
Ebenso sind auf weitere Vorgaben zur Einhaltung inklusive ihrer ge-
setzlichen Grundlagen bzgl. der förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung 
hingewiesen worden.
Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische 

ow, den 4/ A, 2(7

rgermeisterin
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Amt-Gemeinden/Gemeinden-von-A-G/Gnevkow/Bekanntmachun-
gen-br-Ortsrecht/ eingesehen werden.
Während des Auslegungszeitraumes können von jedermann Stel-
lungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 2 „Solarfeld 
Tacksche Bruch“ vorgebracht werden. Diese werden in die weitere 
Planung einfließen. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht inner-
halb der Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen gem. § 4a 
Abs. 5 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben.
Folgende umweltbezogene Stellungnahmen/Unterlagen und Fach-
gutachten sind verfügbar und liegen zur Einsichtnahme mit aus:
1. Umweltbericht, einschl. der Eingriff-Ausgleich-Bilanzierung 

gemäß § 2a BauGB als Bestandteil der Begründung zum 
Bebauungsplan (Stand 10.11.2023)

2. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Stand 30.10.2023)
3. Bericht zur FFH-Vorprüfung (Stand 08.11.2023)
4. Qualitative Auswertung zur Blendwirkung des Solarparks 

„Am Pappelberg, Priesterbruch und Tacksche Bruch“
5. Umweltbezogene Stellungnahmen
Nach Einschätzung der Gemeinde Gnevkow liegen bereits folgende 
wesentliche und umweltbezogene Stellungnahmen vor:
Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Se-
enplatte vom 08.05.2023
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 2 „Solarfeld Tacksche 
Bruch“ der Gemeinde Gnevkow ist mit den Ziele und Gründsätzen 
der Raumordnung und Landesplanung nicht vereinbar. Daher wur-
de ein Antrag auf Zielabweichung gestellt, über deren positiven Er-
gebnisses das Amt informiert und um eine erneute Stellungnahme 
gebeten wurde.
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Bauamt/ Kreisplanung Bau-
leitplanung vom 12.05. bzw. 11.07.2023
Zunächst wurde auf Grund der Nichtvereinbarkeit mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung keine fachbezogene Stellungnahme 
abgegeben. Nach der Genehmigung des Antrages auf Zielabwei-
chung wurde die Stellungnahme überarbeitet und ausführlich unter 
Beteiligung der einzelnen Fachbehörden eingereicht.
Nach einer allgemeinen Einschätzung und Beschreibung der Pla-
nung aus deren Sicht wird auf den Zusammenhang zwischen dem 
genehmigten Zielabweichungsverfahren und deren Entsprechung
der mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung hingewiesen. 
Zudem wird die Einhaltung der rechtlichen Grundlagen und Gebote be-
trachtet. lnsbesondere wurde dabei auf die Realisierung der Genehmi-
gung des angepassten Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren 
hingewiesen. Des Weiteren macht das Amt auf weitere grundsätzliche 
Aspekte im Hinblick auf das weitere Aufstellungsverfahren aufmerk-
sam, wobei die Erstellung eines Umweltberichtes, die Verfahrensart 
der Bauleitplanung, die Erschließung der Sondergebiete, der Höhen-
bezug, die Einhaltung der gesetzlich geregelten Waldabstände und 
die Definition des Einspeisepunktes thematisiert werden.
lm Sinne des Naturschutzes wird für die Festlegung des Umfanges 
und Detaillierungsgrades des Umweltberichtes auf die Bewertung 
des Eingriffs-Ausgleiches verwiesen und auf die Einhaltung der de-
finierten Maßnahmen bestanden. lm Zuge dessen und einer arten-
schutzfachlichen Prüfung sollen sowohl Ausgleichs- als auch Ver-
meidungsmaßnahmen zum Schutz von Natur und Umwelt definiert, 
bewertet und eingehalten werden. Zusätzlich fordert der Landkreis 
die Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsvorprüfung zur Bewer-
tung der Beeinflussung des angrenzenden FFH - Gebietes als ein 
Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung oder ein Europäisches 
Vogelschutzgebiet, hier Golchener Forst.
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Nordwestmecklen-
burg weist auf die zwingende Übernahme der Forderungen vom 
Wasser- und Bodenverband (WBV) hin. Trinkwasserschutzzonen 
werden durch das Vorhaben nicht berührt. Es werden allgemeine 
Hinweise zum Umgang mit möglichen wassergefährdenden Stoffen 
beim Betrieb der Trafostationen gegeben.
Gemäß der Bodenschutz-/ Abfallbehörde befinden sich auf dem 
Vorhabengebiet keine bekannten Altlasten. Zudem macht sie auf den 
geplanten Eingriff in das Schutzgut Boden, deren Folgen und der 
Einhaltungspflicht der gesetzlichen Regelungen und dessen Anpas-
sungen im Umgang mit Boden aufmerksam. Zur Umsetzung empfiehlt 
sie die Einbeziehung einer bodenkundlichen Baubegleitung. Ebenso 

Anlage 1

Teilbereich A T

Geltungsbereich

Teilbereich A rd. 6ha

Teilbereich B

Geltungsbereich

des Bebauungsplanes

Quelle: GAIA M-V, 15.02.2022
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Teilbereich B rd. 42ha
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Ausgrenzung

Amtliche Bekanntmachung
Betr.: Bebauungsplan Nr. 2 „Solarfeld Tack-

sche Bruch“ der Gemeinde Gnevkow
hier: Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Gnevkow hat mit dem Be-
schluss vom 17.01.2024 den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 2 
„Solarfeld Tacksche Bruch“ in der Fassung vom Dezember 2023 
einschließlich deren Begründung und inkl. seiner Anhänge gebilligt 
und zur Veröffentlichung im Internet bestimmt. Der räumliche Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans beläuft sich auf eine Fläche von 
insgesamt ca. 23 ha und ist der in Anlage 1 beigefügten, flurstücksbe-
zogenen Planzeichnung zu entnehmen. Er umfasst in der Gemarkung 
Letzin, Flur 4 die Flurstücke 9/2 (anteilig), 12, 13 und 15 (anteilig).
Planungsziel ist die Festsetzung eines aus drei Teilbereichen beste-
henden Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ 
gemäß § 11 BauNVO. Dies soil die Realisierung und den Betrieb 
einer Freiflächenphotovoltaikanlage einschließlich der erforderlichen 
Nebenanlage planungsrechtlich ermöglichen und die Erzeugung von 
umweltfreundlichem Solarstrom sichern.
Die gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vorgesehene Unterrichtung der Öf-
fentlichkeit soll in Form einer öffentlichen Auslegung durchgeführt 
werden. Dazu liegt der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 2 „Solarfeld 
Tacksche Bruch“ mit Stand Dezember 2023 mit deren Begründung 
inkl. seiner Anlagen sowie den wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom

12.02.2024 - 15.03.2024
im Amt Treptower Tollensewinkel, Bauamt, Rathausstraße 1, 17087 
Altentreptow während folgender Zeiten öffentlich aus:
montags von 9:00 - 16:00 Uhr
dienstags von 9:00 - 18:00 Uhr
mittwochs von 9:00 - 16:00 Uhr
donnerstags von 9:00 - 16:00 Uhr
freitags von 9.00 - 12:00 Uhr
(außerhalb dieser Zeiten nach Vereinbarung)
Zusätzlich können die Planunterlagen des Entwurfes auf der 
Homepage des Amtes Treptower Tollensewinkel in dem o.g. Ausle-
gungszeitraum auch im Internet unter https://www.altentreptow.de/

Anlage 1

Teilbereich A T

Geltungsbereich

Teilbereich A rd. 6ha

Teilbereich B

Geltungsbereich

des Bebauungsplanes

Quelle: GAIA M-V, 15.02.2022

Geltungsbereich

Teilbereich B rd. 42ha

BBeebbaauuuunnggssppllaann  NNrr..  11  ddeerr  GGeemmeeiinnddee  GGnneevvkkooww

Ausgrenzung
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Ausgrenzung

Amtliche Bekanntmachung
Betr.: 2. Änderung des Flächennutzungsplans 

der Gemeinde Gnevkow
hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 

sowie der frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Gnevkow hat in öffent-
licher Sitzung vom 22.03.2023 die Erstellung einer 2. Änderung 
des Flächennutzungsplanes beschlossen. Der Beschluss der 
Aufstellung der Flächennutzungsplanänderung wird gemäß §2 
Abs. 1 BauGB hiermit bekannt gemacht.
Der Änderungsbereich beläuft sich auf die Planungsräume A) zwi-
schen den Ortslagen Gnevkow und Letzin, östlich der Bahnstrecke 
Berlin-Stralsund sowie B) südlich der Ortslage Letzin-Siedlung 
und umfassen eine Fläche von A) 48 ha sowie B) von ca. 22ha. Die 
Geltungsbereiche beinhalten nachstehende Flure und Flurstücke:
A)
In der Gemarkung Gnevkow, Flur 2 die Flurstücke 139/2, 144/1, 186 
und 189 (jeweils teilweise); die Flurstücke 187, 188, 190, 191, 192, 
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203/1, 204 und 205 
sowie in der Gemarkung Letzin, Flur 2 die Flurstücke 134, 151/2 
und 169 (jeweils teilweise) und die Flurstücke 136, 150, 152, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166 und 
282 sowie
B)
in der Gemarkung Letzin, Flur 4 die Flurstücke 9/2 und 15 (beide 
teilweise) sowie die Flurstücke 12 und 13.
Planungsziel ist die Änderung des Flächennutzungsplans im Paral-
lelverfahren zum Bebauungsplan Nr. 2 „Solarfeld Tacksche Bruch“ 
sowie zum Bebauungsplan Nr. 1 „Solarfeld am Pappelberg“ der 
Gemeinde Gnevkow gemäß § 8 Abs. 3 BauGB.
Die gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vorgesehene Unterrichtung der 

weißt sie auf die nahegelegenen Moorböden und deren besonderen 
Anforderungen an den Bodenschutz sowie die gesetzlich festgelegten 
Verhaltensanforderungen im Umgang mit Boden hin.
Seitens der Unteren lmmissionsschutzbehörde wird auf die ge-
setzlichen Festlegungen zur Anordnung der Plangebiete zueinander 
verwiesen, um schädliche Umwelteinflüsse durch raumbedeutsame 
Planungen auf schutzbedürftige Gebiete zu vermeiden.
Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind in der förmlichen Öffentlich-
keitsbeteiligung die Entwürfe der Bauleitpläne mit der Begründung 
einschließlich aller Anlagen (z. B. Grünordnungspläne, Gutachten) 
und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen für die Dauer eines 
Monats öffentlich auszulegen. Ebenso sind auf weitere Vorgaben zur 
Einhaltung inklusive ihrer gesetzlichen Grundlagen bzgl. der förmli-
chen Öffentlichkeitsbeteiligung hingewiesen worden.
Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische 
Seenplatte vom 12.05.2023
Von dem Vorhaben sind landwirtschaftliche Belange betroffen, wo-
bei auf die Vorgaben aus dem Landesraumentwicklungsprogramm 
verwiesen wird. Zur finalen Klärung der Zulässigkeit des Vorhabens 
auch in Hinblick auf die vorhandenen Bodenpunkte wird auf die Durch-
führung eines Zielabweichungsverfahrens über das Ministerium für 
Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit hingewiesen.
Bzgl. der Belange der integrierten ländlichen Entwicklung wird 
darauf hingewiesen, dass zurzeit ein Flurbereinigungsverfahren ge-
plant und durchgeführt wird, es jedoch noch nicht bestandskräftig 
ist. lnsbesondere bzgl. der Zuwegung soli eine Abstimmung mit der 
Flurbereinigungsbehörde erfolgen.
In Hinblick auf Naturschutz, Wasser und Boden führt das Amt die 
Wasserrahmenrichtlinie auf und verweist die Berücksichtigung ihrer 
Hinweise. Bezüglich des Naturschutzes wird auf das angrenzende 
GGB-Gebiet verwiesen und aufgezeigt, dass die Belange vom StALU 
nicht betroffen sind. Für Detailabstimmungen bezüglich des Natur-
schutzes ist die untere Naturschutzbehörde zu kontaktieren. Ebenso 
wird auf das Vorhandensein von geplanten Altlastensanierungen und 
Altlasten im Planungsgebiet eingegangen. Im Sinne des Klimaschut-
zes wird auf das Klimaschutzgesetz und deren Berücksichtigung 
verwiesen. Dementsprechend forded das Amt, dass im Zuge der 
Entwurfsplanung für die PV- Anlage diesbezüglich Vermeidungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen festgelegt und berücksichtigt werden.
Landesforst MV, -Anstalt des öffentlichen Rechts- Forstamt Neubran-
denburg vom 27.11.2023
Das Plangebiet wird im Westen und Osten von bedeutenden Wäldern 
flankiert. Daher gibt das Amt nur unter Einhaltung einiger Auflagen 
ihr Einvernehmen zum Bauvorhaben. Unteranderem sind dabei der 
Mindestabstand zu Waldrändern von 30 m gemäß § 20 LWald M-V 
sowie weitere Auflagen bzgl. der baulichen Umsetzung z.B. der Zaun- 
und Leitungsführung einzuhalten.
Wasser- und Bodenverband „Untere Tollense / Mittlere Peene“ vom 
04.05.2023
Seitens des Verbandes kann unter Beachtung und Einhaltung der 
Forderungen bzgl. der Unterhaltungsarbeiten an den Gewässern 2. 
Ordnung, dem o.g. Vorhaben grundsätzlich zugestimmt werden. In 
dem Zuge wird das Vorhandensein von verrohrten und offenen Ge-
wässer 2. Ordnung in der Umgebung des Plangebietes aufgezeigt. 
Daher ist die Einhaltung eines bebauungsfreien Abstandes essenziell. 
Zugleich ist die Beachtung der möglichen vorhanden Drainagen auf 
den zu überbauenden Landwidschaftsflächen wichtig. Der Verband 
weist in diesem Zug auch die Vorgaben zum Verhalten während der 
Bauarbeiten hin. Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der 
frühzeitigen Behördenbeteiligungen nach § 4 Baugesetzbuch weitere - 
nach Einschätzung der Gemeinde nicht wesentliche, umweltbezogene
Stellungnahmen - eingegangen sind, die ebenfalls im Rahmen der 
hier bekannt gemachten Veröffentlichung einsehbar sind.

Gnevkow, den 17.01.2024
Die Bürgermeisterin

j t
Bürgermeisterin

Bürgermeisterin
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Ausgrenzung

Anlage 1 zum Beschluss (Seite 2 von 2)

Staatl. Amt für Landwirtschaft  
und Umwelt Mecklenburgische  

Seenplatte - Flurneuordnungsbe-
hörde - Schlussfeststellung im  

Bodenordnungsverfahren  
Sarow-NO

Die Schlussfeststellung im Bodenordnungsverfahren Sarow-
NO wurde am 16.01.2024 auf der Internetseite des Amtes Trep-
tower Tollensewinkel, http://www.altentreptow.de, veröffentlicht.

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt
Mecklenburgische Seenplatte

Öffentlichkeit soll in Form einer öffentlichen Auslegung durch-
geführt werden. Dazu liegt der Vorentwurf der 2. Änderung des 
Flächennutzungsplanes, der in der Gemeindevertretersitzung der
Gemeinde Gnevkow am 27.09.2023 gebilligt wurde, mit dem Stand 
vom 21.08.2023 mit deren Begründung in der Zeit vom

12.02.2024 bis einschließlich 15.03.2024
im Amt Treptower Tollensewinkel, Bauamt, Rathausstraße 1, 17087 
Altentreptow während folgender Zeiten öffentlich aus:
montags von 9:00 - 16:00 Uhr
dienstags von 9:00 - 18:00 Uhr
mittwochs von 9:00 - 16:00 Uhr
donnerstags von 9:00 - 16:00 Uhr
freitags von 9.00 - 12:00 Uhr
(außerhalb dieser Zeiten nach Vereinbarung)
Zusätzlich können die Planunterlagen des Vorentwurfes auf der 
Homepage des Amtes Treptower Tollensewinkel https://www.
altentreptow.de/Amt-Gemeinden/Gemeinden-
von-A-G/Gnevkow/Bekanntmachungen-br-Ortsrecht/ eingesehen 
werden.
Während des Auslegungszeitraumes können von jedermann Stel-
lungnahmen zur 2.Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Gnevkow vorgebracht werden.
Diese werden in die weitere Planung einfließen. Es wird darauf 
hingewiesen, dass nicht innerhalb der Auslegungsfrist abgege-
bene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Be-
bauungsplan unberücksichtigt bleiben können.

Gnevkow, den 17.01.2024
Bürgermeisterin

ürgermeisterin
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LINUS WITTICH Medien KG
Tel. 039931 579-38 | vertrieb@wittich-sietow.de
www.wittich-sietow.de

Zeitung
vermisst?
Sie erhalten die Zeitung unregelmäßig 
oder gar nicht? 
Wir danken Ihnen für einen Hinweis. 
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II. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte
§ 14 Abs. 1 bis 3 FlurbG
Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich 
sind, die aber zur Beteiligung am Freiwilligen Landtauschverfahren 
berechtigen, werden aufgefordert, diese Rechte innerhalb von drei 
Monaten - gerechnet vom ersten Tage dieser Bekanntmachung 
- bei der Flurbereinigungsbehörde Staatliches Amt für Landwirt-
schaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte (Hausanschrift: 
Neustrelitzer Straße 120, 17033 Neubrandenburg anzumelden.
Diese Rechte sind auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde 
innerhalb einer von dieser zu setzenden Frist nachzuweisen. Wer-
den Rechte erst nach Ablauf der vorbezeichneten Fristen ange-
meldet oder nachgewiesen, so kann die Flurbereinigungsbehörde 
die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen.
Der Inhaber eines vorstehend bezeichneten Rechts muss die Wir-
kung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso 
gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die 
Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf 
gesetzt worden ist.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Beschluss zur Anordnung eines Freiwilligen Land-
tausches kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wi-
derspruch beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Mecklenburgische Seenplatte, Sitz Neubrandenburg, erhoben 
werden.

Neubrandenburg, den 03.01.2024
Im Auftrag

Wudtke

Amtliche Bekanntmachung
Betr.: Bebauungsplan Nr. 5 „Solarfeld am 

Priesterbruch“ der Gemeinde Gültz
hier: Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Gültz hat mit dem Be-
schluss vom 19.12.2023 den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 
5 „Solarfeld am Priesterbruch“ in der Fassung vom Dezember 
2023 einschließlich deren Begründung und inkl. seiner Anhänge 
gebilligt und zur Veröffentlichung im Internet bestimmt.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans beläuft sich 
auf eine Fläche von insgesamt ca. 39,5 ha und ist der in Anlage 1 
beigefügten, flurstücksbezogenen Planzeichnung zu entnehmen. 
Er umfasst in der Gemarkung Seitz, Flur 3 die Flurstücke 1 und 2 
(beide teilweise), in der Gemarkung Gültz, Flur 11 das Flurstück 
21 sowie in der Gemarkung Gültz, Flur 12 die Flurstücke 4/1 (teil-
weise), 4/3, 6 (teilweise), 8 (teilweise), 25 (teilweise) und 27.

Planungsziel ist die Festsetzung eines aus drei Teilbereichen 
bestehenden Sondergebietes mit der Zweckbestimmung Pho-
tovoltaik gemäß § 11 BauNVO. Dies soli die Realisierung und 
den Betrieb einer Freiflächenphotovoltaikanlage einschließlich 
der erforderlichen Nebenanlage planungsrechtlich ermöglichen 
und die Erzeugung von umweltfreundlichem Solarstrom sichern.

Die gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vorgesehene Unterrichtung der 
Öffentlichkeit soli in Form einer öffentlichen Auslegung durch-
geführt werden. Dazu liegt der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 
5 „Solarfeld am Priesterbruch“ mit Stand Dezember 2023 mit 
deren Begründung inkl. seiner Anlagen sowie den wesentlichen, 
bereits vorliegenden

Anordnungsbeschluss 
mit der Aufforderung zur 
Anmeldung unbekannter 

Rechte
Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt 

Mecklenburgische Seenplatt
Freiwilliger Landtausch: Altentreptow IV
Landkreis: Mecklenburgische Seenplatte
Aktenzeichen: 5433.21 / 71 – 004 IV
I. a) Anordnungsbeschluss
Mit diesem Beschluss wird der Freiwillige Landtausch Altentreptow 
IV, Gemeinde Altentreptow, Stadt, Gemeinde Gültz, Gemeinde 
Golchen, Gemeinde Grapzow, Gemeinde Grischow, Gemeinde 
Groß Teetzleben, Gemeinde Kriesow, Gemeinde Tützpatz und 
Gemeinde Werder Landkreis Mecklenburgische Seenplatte nach 
§ 103c Abs. 2 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) angeordnet.
Dem Freiwilligen Landtausch unterliegen nachfolgende Flurstü-
cke:
Landkreis: Mecklenburgische Seenplatte
Gemeinde Gemarkung Flur Flurstücke
Altentreptow, Stadt Klatzow 1 24, 55/3
Altentreptow, Stadt Klatzow 2 58
Altentreptow, Stadt Klatzow 3 2, 5, 9, 11
Altentreptow, Stadt Loickenzin 1 54, 58, 60/1, 

61/1, 61/3, 95
Altentreptow, Stadt Altentreptow 1 12, 14, 15
Altentreptow, Stadt Altentreptow 2 503, 509, 510, 

512, 516, 525, 
530, 532, 559, 
585, 606, 617

Altentreptow, Stadt Altentreptow 4 184, 186
Altentreptow, Stadt Altentreptow 8 34, 35
Altentreptow, Stadt Thalberg 1 22
Altentreptow, Stadt Thalberg 2 82/11
Gültz Gültz 12 18, 20, 21
Golchen Golchen-Forst 3 163
Grapzow Grapzow 1 279, 407, 412
Grischow Grischow 4 67
Groß Teetzleben Groß Teetzleben 2 317
Kriesow Kriesow 1 53, 97, 137, 270
Tützpatz Schossow 1 17
Tützpatz Schossow 2 153, 191
Werder Wodarg 1 281
Das Verfahrensgebiet umfasst nach dem Liegenschaftskataster 
1.568.812 m². Die genaue Abgrenzung nach Flurstücken kann im 
Bedarfsfall auch beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Um-
welt Mecklenburgische Seenplatte (Hausanschrift: Neustrelitzer 
Straße 120, 17033 Neubrandenburg) nach vorheriger Terminab-
sprache (Tel.: 0385/588 69320) eingesehen werden.

b) Gründe
Der Freiwillige Landtausch dient überwiegend der Verbesserung 
der Agrar- und Forststruktur, zur Schaffung und Erhaltung le-
bensfähiger, den jeweiligen Produktions-Bedingungen angepass-
ter landwirtschaftlicher Betriebe und zur Zusammenlegung der 
Flurstücke zu großen Wirtschaftsflächen und zur Verbesserung 
ungünstiger Grundstücksformen beziehungsweise zur Verkürzung 
der Entfernung vom land- und forstwirtschaftlichen Betrieb zu den 
zu bewirtschaftenden Flächen.
Die Tauschpartner haben die Durchführung des Freiwilligen Land-
tausches beantragt und glaubhaft gemacht, dass er sich zeitnah 
verwirklichen lässt. Er wird hiermit nach §§ 103a ff. FlurbG an-
geordnet.
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der Aussagen zum Denkmalschutz unter Punkt 10 entsprechend 
zu überarbeiten.

Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind in der förmlichen Öf-
fentlichkeitsbeteiligung die Entwürfe der Bauleitpläne mit der 
Begründung einschließlich aller Anlagen (z. B. Grünordnungs-
pläne, Gutachten) und den nach Einschätzung der Gemeinde 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stel-
lungnahmen für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. 
Ebenso sind auf weitere Vorgaben zur Einhaltung inklusive ihrer 
gesetzlichen Grundlagen bzgl. der förmlichen Öffentlichkeits-
beteiligung hingewiesen worden.

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgi-
sche Seenplatte vom 22.03.2023
Von dem Vorhaben sind landwirtschaftliche Belange betroffen, 
wobei auf die Vorgaben aus dem Landesraumentwicklungspro-
gramm verwiesen wird. Zur finalen Klärung der Zulässigkeit des 
Vorhabens wird auf die Durchführung eines Zielabweichungs-
verfahrens über das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Tourismus und Arbeit hingewiesen

Bzgl. der Belange der integrierten ländlichen Entwicklung wer-
den aus deren Sicht keine Bedenken oder Hinweise aufgeführt.

In Hinblick auf die Wasserwirtschaft sind die weißt die Behör-
de auf das Vorhandensein eines berichtpflichten Gewässers 
hin, was jedoch außerhalb des Geltungsbereiches liegt und es 
zu keiner anderweitigen Beeinflussung des Gewässers durch 
das Vorhaben kommt. Da die Gemeinde Gültz in ihrem Amts-
gebiet ausbaupflichtig für Gewässer 2. Ordnung und damit in 
der Verantwortung zur Umsetzung der gültigen Richtlinie ist, 
gibt das Amt diesbezüglich Hinweise auf die Möglichkeit hier 
Maßnahmen zum Ausgleich zu platzieren. Belange der Ge-
wässerunterhaltung, des wasserrechtlichen Vollzugs und des 
Naturschutzes sind von dem Vorhaben nicht betroffen.
Es werden allgemeine Hinweise zur Auskunft bzgl. des Altlas-
tenkatasters und der Meldepflicht beim Feststellen schädli-
cher Bodenveränderungen, Altlasten und altlastenverdächtiger 
Flächen gegeben. Bedenken bzgl. des Immissions- und Kli-
maschutzes sowie der Abfall- und Kreislaufwirtschaft werden 
nicht geäußert.

Landesforst MV, -Anstalt des öffentlichen Rechts- Forstamt 
Neubrandenburg vom 24.03.2023
Das nächstgelegene Waldgebiet befindet sich am den unteren 
Gebietsrand vom Sondergebieten S03 Wald im Sinne des § 
2 LWaldG M-V, der einschließlich der Waldabstandsflächen 
(mind. 30 m) zu berücksichtigen ist. Weitere Waldflächen sind 
nach dem jetzigen Kenntnisstand von dem geplanten Vorhaben 
nicht betroffen.

Wasser- und Bodenverband „Untere Tollense / Mittlere Peene“ 
vom 28.02.2023
Seitens des Verbandes kann unter Beachtung und Einhaltung 
der Forderungen bzgl. der Unterhaltungsarbeiten an den Gewäs-
sern II. Ordnung, dem o.g. Vorhaben grundsätzlich zugestimmt 
werden. In dem Zug wird auf vorhandene, verrohrte Gewässer 2. 
Ordnung und deren Einhaltung eines bebauungsfreien Abstan-
des sowie die Beachtung der möglichen vorhanden Drainagen 
auf den zu überbauenden Landwirtschaftsflächen.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der frühzeitigen 
Behördenbeteiligungen nach § 4 Baugesetzbuch weitere - nach 
Einschätzung der Gemeinde nicht wesentliche, umweltbezo-
gene Stellungnahmen - eingegangen sind, die ebenfalls im 
Rahmen der hier bekannt gemachten Veröffentlichung ein-
sehbar sind.

Gültz, den 06.01.2024

umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom

12.02.2024 - 15.03.2024
im Amt Treptower Tollensewinkel, Bauamt, Rathausstraße 1, 
17087 Altentreptow während folgender Zeiten öffentlich aus:
montags von 9:00 - 16:00 Uhr
dienstags von 9:00 - 18:00 Uhr
mittwochs von 9:00 - 16:00 Uhr
donnerstags von 9:00 - 16:00 Uhr
freitags von 9.00 - 12:00 Uhr
(außerhalb dieser Zeiten nach Vereinbarung)
Zusätzlich können die Planunterlagen des Entwurfes auf der 
Homepage des Amtes Treptower Tollensewinkel in dem o.g. 
Auslegungszeitraum auch im Internet unter https://www.al-
tentreptow.de/Amt-Gemeinden/Gemeinden-von-A-G/Gültz/
Bekanntmachungen-br-Ortsrecht/eingesehen werden.

Während des Auslegungszeitraumes können von jedermann 
Stellungnahmen zum Bebauungsplan Nr. 5 „Solarfeld am Pries-
terbruch“ vorgebracht werden. Diese werden in die weitere 
Planung einfließen. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 
innerhalb der Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen 
gem. § 4a Abs. 5 BauGB bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.
Folgende umweltbezogene Stellungnahmen/Unterlagen und 
Fachgutachten sind verfügbar und liegen zur Einsichtnahme 
mit aus:
1. Umweltbericht, einschl. der Eingriff-Ausgleich-Bilan-

zierung gemäß § 2a BauGB als Bestandteil der Begrün-
dung zum Bebauungsplan (Stand 10.11.2023)

2. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag als Anlage der Be-
gründung zum Bebauungsplan

3. Qualitative Auswertung zur Blendwirkung des Solar-
parks „Am Pappelberg, Priesterbruch und Tacksche 
Bruch“

4. Umweltbezogene Stellungnahmen
Nach Einschätzung der Gemeinde Gültz liegen bereits folgende 
wesentliche und umweltbezogene Stellungnahmen vor:

Amt für Raumordnunq und Landesplanung Mecklenburgische 
Seenplatte vom 14.02.2023
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 05 ist mit den Zielen 
und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung nicht 
vereinbar. Daher wurde ein Antrag auf Zielabweichung gestellt, 
über deren positiven Ergebnisses das Amt informiert und um 
eine erneute Stellungnahme gebeten wurde.

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Bauamt/ Kreisplanunq 
Bauleitplanung vom 21.02. bzw. 05.07.2023
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Nordwestmeck-
lenburg äußert keine entgegenstehenden Bedenken zum Vor-
haben, merkt jedoch eine Übernahme und Berücksichtigung 
der sich im Plangebiet befindlichen Gewässer 2. Ordnung an. 
Zudem ist eine Stellungnahme des unterhaltungspflichtigen 
Wasser- und Bodenverbandes „Untere Tollense / Mittlere Pe-
ene“ einzuholen und zwingend zu berücksichtigen. Trinkwas-
serschutzzonen werden durch das Vorhaben nicht berührt. Es 
werden allgemeine Hinweise zum Umgang mit anfallendem 
Niederschlagswasser und möglichen wassergefährdenden 
Stoffen beim Betrieb der Trafostationen gegeben. Ebenfalls sind 
eventuell vorhandene Drainageanlagen zu berücksichtigen.
Im Sinne des Naturschutzes wird auf die Bewertung des 
Eingriffs-Ausgleiches verwiesen und auf die Einhaltung der 
definierten Maßnahmen bestanden. Im Zuge eines Umweltbe-
richtes und einer Artenschutzfachliche Prüfung sollen sowohl 
Ausgleichs- als auch Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz von 
Natur und Umwelt definiert, bewertet und eingehalten werden.

Gemäß der unteren Denkmalschutzbehörde befinden sich in 
der Umgebung und innerhalb des Plangebietes sowohl Bau- 
als auch blaue Bodendenkmäler, die in der Planzeichnung 
nachrichtlich aufgenommen werden müssen gemäß § 9 Ab. 6 
BauGB. Die Begründung zu o. g. Bebauungsplan ist bezüglich 
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Übersichtskarte, unmaßstäblich, schwarz umrandet der Geltungs-
bereich der Bestandssatzung

Die Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen dieses Planverfah-
rens erfolgt auf Grundlage des § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
12.02.2024 bis einschließlich zum 15.03.2024 durch Bekanntma-
chung im Internet und zusätzlich durch Auslegung.

Dazu werden der lnhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 
Abs. 2 Satzl BauGB auszulegenden Unterlagen im Internet unter der 
Adresse: https://www.altentreptow.de/Amt - Gemeinden/Gemeinden-
von-H-Z/Kriesow/Bekanntmachunden-br-Ortsrecht/ einsehbar.

Zusätzlich liegen die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegen-
den Unterlagen im Amt Treptower Tollensewinkel, Bauamt, Raum 
UG.06, Rathausstraße 1, 17087 Altentreptow während folgender 
Zeiten öffentlich aus:
montags von 09:00 - 12:00 Uhr; 13:00 - 16:00 Uhr
dienstags von 09:00 - 12:00 Uhr; 13:00 - 18:00 Uhr
mittwochs keine Sprechzeit
donnerstags von 09:00 - 12:00 Uhr; 13:00 - 16:00 Uhr
freitags von 09:00 - 12:00 Uhr
Über die Öffnungszeiten hinaus ist mit Frau Kiewitt (03961 2551 
662, j.kiewitt@altentreptow.de) eine Terminabsprache möglich.

Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der 
Auslegungsfrist schriftlich (vorzugsweise per Mail) oder während 
der Dienststunden zur Niederschrift abgegeben werden können 
und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über die Textsatzung der Gemeinde Kriesow der 
1. Änderung der seit dem 17.06.1998 rechtskräftigen Satzung über 
die Klarstellung und erweiterte Abrundung des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteils Borgfeld unberücksichtigt bleiben können.

Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes ist mit alien Einwendungen ausgeschlossen, 
die im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Hinweise zum Datenschutz
Mit lhrer Stellungnahme beteiligen Sie sich am Verfahren zur 
Aufstellung einer Satzung. Soweit es für die Bearbeitung lhrer 
Stellungnahme erforderlich ist, verarbeiten wir lhre personenbezo-
genen Daten. Dazu sind wir nach den §§ 4 Abs. 1 19 DSG M-V ì. V. 
m. Art. 6 Abs. 1 lit. b, c, e und 57 DSGVO befugt. lhre personenbe-
zogenen Daten, die Sie uns zur Bearbeitung lhrer Stellungnahme 
zur Verfügung stellen oder von denen wir bei der Bearbeitung 
Kenntnis erlangen. werden zu keinem anderen Zweck als der 
Bearbeitung lhrer Stellungnahme verwendet. lhre personenbe-
zogenen Daten werden Bestandteil der Originalakte der Satzung. 
Für die Behandlung der Beschlussvorlage (Abwägungsbeschluss) 
im öffentlichen Teil der Sitzung der Gemeindevertretung werden 
lhre personengebundenen Daten anonymisiert.

Kriesow, 17.01.2024

Korczak
Bürgermeister - Siegel -

Gernarkung Seltz

Gemarkung

rsFlur 11

Gemarkunu Seitz

.Flur12

Geltungsbereich
des Bebauungsplanes

Amtliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Kriesow

Betr.: Entwurf der Textsatzung der  
Gemeinde Kriesow der 1. Änderung  

der seit dem 17.06.1998 rechtskräftigen 
Satzung über die Klarstellung und 

 erweiterte Abrundung des im  
Zusammenhang bebauten  

Ortsteils Borgfeld
hier: Beschluss über die Aufstellung der Textsatzung 

der 1. Änderung sowie Beteiligung der Öffentlich-
keit auf der Grundlage des § 34 Abs. 6 BauGB in 
Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 2. Halb-
satz BauGB

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kriesow hat sich auf 
ihrer Sitzung am 06.12.2023 mit dem Vorhaben der 1. Ände-
rung der seit dem 17.06.1998 rechtskräftigen Satzung über die 
Klarstellung und erweiterte Abrundung des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteils Borgfeld beschäftigt und die Einleitung ei-
nes entsprechenden Satzungsverfahrens beschlossen. Ziel 
der Planung ist die Abänderung einzelner auf § 86 LBauO 
M-V basierender gestalterischer Festsetzungen sowie die 
Abänderung von Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB der 
Bestandssatzung.
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Ortsübliche Bekanntmachung der Offenlegung  
der Niederschrift über den Grenztermin

Bei Antwortschreiben und Rückfragen bitte angeben:
Antrags-Nr.: 23/103

Vermessungsobjekt:
Gemeinde: Werder
Gemarkung: Werder
Flur: 2
Flurstück: 25
Lagebezeichnung: Siedlerweg 4
Für das oben angegebene Vermessungsobjekt wird ein Grenz-
feststellungs- und/oder Abmarkungsverfahren nach dem Gesetz 
über das amtliche Geoinformations- und Vermessungswesen 
(Geoinformations- und Vermessungsgesetz – GeoVermG M-V) 
vom 16. Dezember 2010 (GVOBL. M-V S. 713) durchgeführt.

Gemäß § 31 Absatz 3 GeoVermG M-V wird den Beteiligten, denen 
die Grenzfeststellung und/oder Abmarkung nicht im Grenztermin 
oder schriftlich bekanntgegeben wurde, die Grenzfeststellung und/
oder Abmarkung durch Offenlegung der Niederschrift über den 
Grenztermin bekanntgegeben.

Von der Offenlegung ist folgendes Flurstück betroffen:
Gemeinde: Werder
Gemarkung: Werder
Flur: 2
Flurstück: 27

Die Offenlegung erfolgt in den Geschäftsräumen der Vermes-
sungsstelle (Stelle nach § 5 Absatz 2 GeoVermG M-V):

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Stefan Seehase
Wiesenstraße 15
17036 Neubrandenburg

während der Geschäftszeiten:
Montag bis Donnerstag von 7:00 Uhr bis 16:30 Uhr, Freitag von 7:00 
Uhr bis 12:00 Uhr in der Zeit vom 19.02.2024 bis zum 18.03.2024

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Grenzfeststellung und/oder Abmarkung kann innerhalb 
eines Monats nach Ablauf der Offenlegung Widerspruch bei der 
oben genannten Vermessungsstelle erhoben werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Entscheidung über den 
Widerspruch kostenpflichtig ist, wenn sich die Grenzfeststellung 
und/oder Abmarkung als richtig bestätigt.

Neubrandenburg, 10.01.2024

Ort, Datum Unterschrift
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Gewinnerbekanntgabe Digitaler Adventskalender
In der zweiten Januarwoche wurden die 24 Gewinner für die Tür-
chenpreise im Losverfahren gezogen. Alle Gewinner erhalten 
ihre Mitteilung per Post von der Stadtverwaltung und können mit 
diesem Schreiben ihren Gewinn beim jeweiligen Sponsor inner-
halb der nächsten sechs Monate einlösen oder sich den entspre-
chenden Gutschein aushändigen lassen. Die Sponsoren werden 
selbstverständlich vorab über ihren Preisempfänger informiert.
Der Hauptgewinn, eine Milram Relax Sonnenliege und Minihoch-
beet im Wert von ca. 450 € von der DMK Deutsches Milchkontor 
GmbH wird in Abstimmung mit dem Gewinner persönlich mit 
Vertretern der Altentreptower Molkerei und der Stadtverwaltung 
übergeben. Auch in diesem Jahr können wir eine sehr positive 
Resonanz und Teilnahme an diesem Gewinnspiel feststellen. 
„Wir haben für jeden Türchentag über einen Trackingtool alle 
Teilnahme- und Zugriffszahlen erhalten, so haben im Durchschnitt 
täglich zwischen 150 und über 200 Teilnehmer mitgespielt. Auch 
in den sozialen Medien bei Instagram und facebook wurde die 
Story von 400 bis 550 Usern täglich gesehen. Insgesamt konn-
ten wir 22.897 Zugriffe im Spielzeitraum auf unserer Homepage 
verzeichnen, das entspricht in etwa der doppelten Zahl von 2022. 
Auf alle Fälle werden wir diese Aktion und gute Werbemöglichkeit 
für alle Gewerbetreibenden auch in diesem Jahr wieder fest mit 
einplanen.
Wir danken allen Sponsoren für Ihre Unterstützung und wünschen 
allen Gewinnern viel Freude mit ihrem Preis.

Das sind die glücklichen Gewinner
01.12.2023 25 € Gutschein für „Zubehör & Lifestyle Artikel“ Dein 

Autozentrum Altentreptow GmbH“ ist Anna-Maria 
Jutrowski aus Sarow

02.12.2023 50 € Gutschein vom „Hörgerätestudio Dana Haver-
land“ ist Rita Kohlfärber aus Altentreptow

03.12.2023 50 € Gutschein von „Ihr Optiker!“ ist Ronny Kühn 
aus Altentreptow

04.12.2023 25 € Gutschein von „Tintenfass“ ist Kathleen Wichner 
aus Altentreptow

05.12.2023 31 € Gutschein für 1 Monat Gratistraining beim 
„Sportstudio Kraftwerk“ ist Franziska Stang aus 
Altentreptow

06.12.2023 ein DAB+ Radio von Technisat im Wert von 99 € 
von“HIFI TV Neumann ist Katrin Landskron aus Al-
tentreptow

07.12.2023 2 Karten für die Rockband KARUSSELL in der Köll-
ner Rockscheune am 17. Mail 2024 ist Birgit Dolinski 
aus Groß Teetzleben

08.12.2023 30 € Gutschein vom Hundesalon Hund & Katzbedarf 
ist Anja Conradt aus Altentreptow

09.12.2023 30 € Gutschein Tollense Keramik, Kerstin Schre-
ckenbach ist Nadine Putscher aus Altentreptow

10.12.2023 25 € Gutschein von „Brittas Blumentraum“ ist Susan 
Arndt aus Altentreptow

11.12.2023 50 € Gutschein für 5 x 12,5 kg Speisekartoffeln vom 
Landwirtschaftsbetrieb Rienitz ist Sabine Philippi-
Kischio aus Altentreptow

12.12.2023 25 € Gutschein von „Anglertreff Böttcher“ ist Lars 
Hartung aus Altentreptow

13.12.2023 50 € Gutschein für ein Restaurantbesuch vom „Stadt-
krug“ ist Silva Keitsch aus Altentreptow

IM PRESSUM:
Das Bekanntmachungs- und Mitteilungsblatt erscheint vierwöchentlich und ist 
bei der Stadt Altentreptow, Rathausstraße 1 in 17087 Altentreptow erhältlich. 
Auflage: 7.308 Exemplare; Erscheinung: monatlich
Es wird in alle erreichbaren Haushalte verteilt. Eine weitere Bezugsmöglichkeit 
gegen Entrichtung der Postgebühr besteht bei der LINUS WITTICH Medien KG, 
Röbeler Straße 9, 17209 Sietow, Telefon 039931/5790, Fax 039931/57930,  
E-Mail: info@wittich-sietow.de oder www.wittich.de.
Herausgeber, Druck und Verlag: LINUS WITTICH Medien KG
Röbeler Straße 9, 17209 Sietow, Telefon 039931/57 90, Fax 039931/5 79-30
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4c-Farben gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, genauso wie bei 
unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für eine genaue Farbwie-
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veröffentlichten Fotos, Bilder, Grafiken, Texte und auch Gestaltung liegen beim Verlag. 
Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung des Urhebers.



16 Treptower Tollensewinkel

Geschäftseröffnung  
in der Unterbaustraße

v. r. n. l. Bürgermeisterin Claudia Ellgoth, Fotografin Nicole Krohn 
und Citymanagerin Kirsten Danert

Am 19. Januar 2024 eröffnete die Fotografin Nicole Möhlmann in 
der Altentreptower Innenstadt ihr neues Fotoatelier „Landmäd-
chenfotografie“ in einer leerstehenden Gewerbefläche.
Im Rahmen des Citymanagements konnten wir mit einer Förderung 
aus dem „Sofortprogramm Re-Start Lebendige Innenstädte M-V“ 
dieses Vorhaben mit unterstützen.
So ist Frau Möhlmann eine von den fünf Zuwendungsempfängern 
im Jahr 2023 aus der Förderung gemäß der „Förderrichtlinie zur 
Neugründung und Geschäftsübernahme eines Gewerbes in der 
Innenstadt von Altentreptow“ vom 28. März 2023.
Nach fristgerechter Einreichung ihres Antrages und mit erfolg-
reicher Prüfung aller relevanten Kriterien, einschließlich eines 
tragfähigen und schlüssigen Kurzkonzeptes konnten wir Frau 
Möhlmann mit der einmaligen Förderhöchstsumme von 2.000 
Euro im Rahmen des Citymanagements unterstützen.
Wir ließen es uns nicht nehmen am Tag der Eröffnung persön-
lich zu gratulieren und wünschen Frau Möhlmann alles Gute und 
viel Erfolg mit ihrer Geschäftsidee, denn: „Wir können nur dann 
wachsen, wenn wir Neues ausprobieren.“
In diesem Sinne

Ihre Citymanagerin
Kirsten Danert

14.12.2023 25 € Gutschein von „In vino Veritas“ ist Dana Kasten 
aus Altentreptow

15.12.2023 50 € Gutschein für ein Fotoshooting bei landmäd-
chenFOTOGRAFIE, ist Marcel Putscher aus Alten-
treptow

16.12.2023 30 € Gutschein von Sonnenblume, Kerstin Eichholz 
ist Marco Dopp aus Altentreptow

17.12.2023 30 € Gutschein von „Torney Landfleischerei Pripsle-
ben GmbH“ ist Sina Wetzel aus Altentreptow

18.12.2023 50 € Gutschein von „Optik a.Toll“ ist Manuela Rau 
aus Gültz

19.12.2023 30 € Gutschein vom Restaurant „Rustico“ ist Melanie 
Geidel aus Altenhagen

20.12.2023 30 € Gutschein von „OIL! Tankstelle“ ist Andreas 
Krüger aus Wildberg

21.12.2023 30 € Gutschein für ein Winterstarter Set von Arelt Kfz 
Service ist Monique Dobberstein aus Altentreptow

22.12.2023 25 € Gutschein von der „Lindenapotheke“ ist Maria 
Geiger aus Altentreptow

23.12.2023 50 € Gutschein vom Friseurstudio Diana ist Katharina 
Kroschwald aus Burow

24.12.2023 eine Milram Relax Sonnenliege und Minihochbeet im 
Wert von Wert von ca. 450 € von der DMK Deutsches 
Milchkontor GmbH ist Steffi Kern aus Grischow

Wir gratulieren allen Gewinnern herzlich!

Ihre Citymanagerin
Kirsten Danert

Die nächste  
Ausgabe erscheint 
am 7. März 2024.

Redaktionsschluss 
ist der 20. Februar.

www.pixabay.com
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Insgesamt konnte nach Abschluss der gut zweistündigen Übung 
ein positives Fazit gezogen werden. Die Einsatzkräfte der einzel-
nen Feuerwehren zeigten sich an dem Abend bei Regenwetter und 
lausigen Temperaturen hoch motiviert und erfüllten ihre jeweiligen 
Aufgabenstellungen. Dass an der einen oder anderen Stelle auch 
manches nicht ganz glatt lief, ist legitim. Fehler gilt es festzustel-
len, zu analysieren und in der Folge abzustellen. Eine detaillierte 
Auswertung der Übung ist geplant, insbesondere innerhalb der 
Führungsgruppe.

Kameraden der FF Altentreptow tragen eine gerettete Person aus 
dem Gefahrenbereich heraus.

Ein großer Dank gilt allen Einsatzkräften der beteiligen Feuerweh-
ren, die sich am Abend des 13.12.2023, in der Adventszeit, den 
Übungsherausforderungen gestellt haben. Ein weiterer Dank gilt 
allen, die die Organisation und Durchführung der Feuerwehrübung 
unterstützt haben. Ein großer Dank gilt der Firma DMK.
Die Amtswehrführung des Amtes Treptower Tollensewinkel 
wünscht allen Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren 
des Amtes auf diesem Wege noch einmal ein unfallfreies, einsatz-
armes und vor allem ein gesundes neues Jahr.

Text / Fotos: René Reinhardt

Feuerwehr-Grundausbildung im 
Amt erfolgreich durchgeführt

Jährlich wird im Amtsbereich 
Treptower Tollensewinkel für 
neue Feuerwehrmitglieder eine 
Feuerwehr-Grundausbildung 
angeboten. Jährlich wird im 
hiesigen Amtsbereich ein soge-
nannter Truppmann-Lehrgang 
durchgeführt, so auch im letzten 
Quartal des Jahres 2023.
Die Ausbildung fand an den 
Standorten Groß Teetzleben 
und Altentreptow sowie auf dem 
Gelände der Feuerwehrtechni-
schen Zentrale in Neuendorf bei 
Neubrandenburg statt.
Am letzten Grundausbildungs-
lehrgang nahmen nur 14 Kame-
radinnen und Kameraden teil, 

weniger als gewöhnlich. Damit wurde der Lehrgang leider nicht 
ganz ausgelastet. Der Qualität des Lehrgangs hat es jedoch nicht 
geschadet.
Nach 70 Ausbildungsstunden an mehreren Wochenenden und 
nach Absolvierung der erforderlichen theoretischen und prakti-

Feuerwehrübung  
beim DMK in Klatzow

Am Abend des 13.12.2023 ertönten in einigen Orten des Amtsbe-
reiches Treptower Tollensewinkel die Sirenen. Zahlreiche Feuer-
wehren wurden alarmiert. So manch ein Einwohner fragte sich, 
was denn passiert sei. Doch alle Aufregung war umsonst, denn 
es handelte sich „nur“ um eine Feuerwehrübung.
Nicht weniger als elf Freiwillige Feuerwehren wurden zu einer 
Großschadenslage auf das Gelände der Firma Deutsches Milch-
kontor (DMK) in Klatzow gerufen, so die Feuerwehren aus Alten-
treptow, Werder, Kölln, Grapzow, Burow-Weltzin, Gültz, Golchen, 
Letzin, Bartow, Groß Teetzleben sowie Pinnow. Zudem wurde die 
Führungsgruppe der Feuerwehren des Amtes alarmiert.

Kräfte der FF Altentreptow im Einsatz.

Unter der Leitung des neuen Amtswehrführers, Kamerad Mathias 
Gersemann, galt es, die Einsatzlage schnell unter Kontrolle zu 
bringen und das Schadensausmaß zu begrenzen, hierbei den 
Einsatz der alarmierten Kräfte und Mittel zu koordinieren und den 
Einsatzraum zu ordnen. Das Übungsszenario gab einen Gasaus-
tritt vor. Vermisste Personen galt es unter Atemschutz aus den 
Gefahrenbereichen zu retten, eine stabile Wasserversorgung 
aufzubauen und eine weitere Gefährdung angrenzender Bereiche 
durch das Niederschlagen einer Gaswolke zu verhindern.

An der Einsatzstelle kamen auch zahlreiche neue Feuerwehrfahr-
zeuge TSF-W zum Einsatz (hier: das Fzg. der FF Bartow).

Bei der Vornahme einer viertei-
ligen Steckleiter.
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Ihre Ideen sind gefragt!
Ich bin Juliane Krohn und die neue Projektkoordinatorin für das 
TOLL-Projekt. Für dieses Projekt wünsche ich mir einen regen Aus-
tausch mit den Bürgern aus dem Amt Treptower Tollensewinkel, 
um unsere Region gemeinsam voranzubringen. Das gelingt nur mit 
ihrer Unterstützung! Ein Aufgabenschwerpunkt im Bundeswettbe-
werb TOLL-Projekt liegt in der Schaffung eines außerschulischen 
Lernortes. Dabei wollen wir neben der klassischen Schulform 
einen TOLL-Raum schaffen, indem die Schüler abseits des Klas-
senzimmers lernen. Dabei werden Fragen gemeinsam gelöst wie 
z. B. kann ich durch Fahrrad fahren Energie erzeugen oder wie 
heizt die Luft unsere Wohnung? Im TOLL-Raum versuchen wir 
Wissen auf eine ganz praktische Weise zu vermitteln. Gerne sind 
Sie dazu aufgerufen, ihre Ideen und Wünsche mit uns zu teilen.

Sie können gerne persönlich Kontakt mit mir aufnehmen!
j.krohn@altentreptow.de, Tel.: 03961 2551 106
Raum 101 im Rathaus
Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram unter amttreptower-
tollensewinkel

Bürgerengagement im Rahmen 
 der TOLL - Nachgefragt - Reihe

Herr Ralf Nienstedt möchte sich mit anderen Musik-Begeisterten 
monatlich in Altentreptow treffen, um Lieblingsstücke zusammen 
mit anderen Musikliebhabern zu hören. Einen ersten Termin zur 
Abstimmung und Vorbereitung dieses Kultur-Formates gibt es am 
19. Februar 2024 um 10:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Kultur.
schule im Fritz-Reuter Haus. Gemeinsam mit Bürgermeisterin 
Claudia Ellgoth und dem Leiter der Kultur.schule Herrn Zeisler 
soll das Projekt auf den Weg gebracht werden.
Wer Lust hat dabei zu sein ist herzlich eingeladen.
Interessierte melden sich bitte bei Ralf Nienstedt: 0176 32200548.

Treptower Träume
2022 von Bürgermeisterin Claudia Ellgoth ins Leben gerufen, 
sind eine Initiative, um mit gebündelten Kräften gemeinsam das 
Leben und Miteinander in unserer Stadt stetig zu verbessern. 
Die Treptower Träume sind vielseitig, doch drehen sich alle um 
unsere lebens- und liebenswerte Stadt und um ein zufriedenes 
Miteinander.
Sie haben Wünsche und Träume für Altentreptow? Dann 
lassen Sie mich diese wissen und treten gerne unter den 
angegebenen Kontaktdaten an mich heran.
Kontakt: c.ellgoth@altentreptow.de oder 03961/2551-330
Um kleine und große Träumereien und große Träume wahr werden 
zu lassen bitten wir um Ihre Unterstützung:
Spenden Sie für die Treptower Träume!
Über Ihren Beitrag auf folgendes Konto der Stadt freuen wir uns alle:
Empfänger: Stadt Altentreptow
Sparkasse Neubrandenburg / Demmin
IBAN: DE83 1505 0200 0610 0021 47
SWIFT/BIC: NOLADE21NBS
Verwendungszweck: Treptower Träume
Aktueller Kontostand: 14.410,20 € € (Stand: 19.01.2023)

schen Prüfungen am 09.12.2023 haben nun 14 Feuerwehrmitglie-
der den Anspruch darauf, in ihren Gemeinden zur Feuerwehrfrau 
bzw. zum Feuerwehrmann ernannt zu werden. Mithin haben alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Lehrgang erfolgreich ab-
solviert.
Herzlichen Glückwunsch!

Bei der Ausbildung einer Einheit in Staffelstärke.

Die Amtswehrführung wünscht allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern viel Erfolg in ihren Heimatfeuerwehren und stets 
unfallfreie Übungsdienste und Einsätze. Zudem möchte die 
Amtswehrführung allen Beteiligten danken, die bei der Organi-
sation und Durchführung des Lehrganges mitgewirkt haben. Ein 
besonderer Dank gilt allen Ausbildern sowie den Feuerwehren 
Groß Teetzleben, Altentreptow, Werder und Golchen für die 
Zurverfügungstellung der erforderlichen Feuerwehrfahrzeuge 
und Einsatzmittel.
Vielen Dank!

Auch im laufenden Jahr 2024 soll wieder eine Feuerwehr-
Grundausbildung auf Amtsebene angeboten werden. Vielleicht 
nutzen in diesem Jahr wieder ein paar mehr Feuerwehrmitglie-
der aus den Feuerwehren des Amtes die Chance. Der Bedarf 
sollte sicher vorhanden sein.

Gruppenfoto aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Fotos: David Ulrich + René Reinhardt

Text: René Reinhardt

Bundeswettbewerb TOLL
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Ehrenamtsgala
Aufruf „Stillen Helfern ein Gesicht geben“

Die Stadtvertretung Altentreptow hat beschlossen, Bürgerin-
nen und Bürger der Stadt, die sich im Ehrenamt sehr verdient 
gemacht haben, im Rahmen einer Ehrenamtsgala zu würdigen.

Die Ehrenamtsgala soll  
am 05.Dezember 2024  

um 19.00 Uhr 
im Fritz-Reuter-Haus stattfinden.

Ausgezeichnet wird in den 5 Kategorien:  
„Lebenswerk“

„Kultur“
„Ehrenamt allgemein“

„Sport“
„Soziales“

Gibt es in Ihrer Nachbarschaft, in Ihrem Bekannten- und Freun-
deskreis, in Ihrem Verein o.ä. jemanden, die/der immer hilfreich 
an Ihrer Seite steht?

Bitte geben Sie Ihrem stillen Helfer ein Gesicht!
Ihre Vorschläge können Sie bis zum 30.September 2024 
an die

Stadt Altentreptow
Frau Heibel
Rathausstraße 1
17087 Altentreptow

richten.
Gern können Sie auch eine E-Mail 
schicken oder persönlich anrufen:
r.heibel@altentreptow.de
03961/2551- 343

Ihre Bürgermeisterin

Wer hat die schönsten Dahlien ?
Zum 150. Todestag von Fritz Reuter hat der Treptower Kultur-und 
Heimatverein gemeinsam mit der Stadt Altentreptow in diesem 
Jahr mehrere interessante Vorhaben geplant. Neben vielen ande-
ren Akteuren sind dabei auch die neun Treptower Gartenvereine 
eingeplant. Hintergrund ist die Tatsache, dass sich Fritz Reuter sei-
nerzeit in seinem Garten in Treptow auch überaus gern mit Blumen 
beschäftigt hat. Die Blume, die er dabei ganz besonders in sein Herz 
geschlossen hatte, war die Dahlie mit ihren vielen verschiedenen 
Blütenvariationen.
Die Idee ist nun: In diesem „Jubiläums – Jahr 2024“ in Altentreptow 
einige der Lieblingssorten von Fritz Reuter im April-Mai (idealer-
weise nach den Eis-Heiligen) in die Erde zu bringen, aufwachsen 
zu lassen und den Treptower Einwohnern und Gästen dann zum 
Saisonende auf einer lockeren Veranstaltung zu präsentieren. 
Dort werden dann die imposantesten Exemplare von einer Jury 
ermittelt und die auserwählten Freizeit-Blumengärtner prämiert. 
Angesprochen fühlen können sich alle Kleingärtner in den Trep-
tower Gartenvereinen, zudem aber auch alle anderen interessier-
ten Blumenfreunde, die das auf ihren privaten Gartenflächen am 
Haus, oder auch im Topf oder Kübel auf dem Balkon oder auf der 
Terrasse ausprobieren wollen und selbstverständlich auch die, 
die sowieso schon immer gern Dahlien zu ihrem Blumenbestand 
im Garten zählen.
Welche von den verschiedenen Dahlien-Sorten nun allerdings die 
Lieblinge von Fritz Reuter waren, werden wir die nächsten Tage erst 
noch gemeinsam mit dem Kultur- und Heimatverein in Erfahrung 
bringen. Sobald wir das aber wissen, werden die entsprechenden 
Dahlien-Knollen in einer größeren Stückzahl besorgt und rechtzeitig 
an alle interessierten Gartenfreunde und Einwohner, die mitmachen 
wollen, verteilt. Alle neun Treptower Gartenvereinsvorstände wer-
den jetzt darum gebeten, ihre Mitglieder darüber zu informieren, 
um diejenigen, bei denen Interesse besteht, eine oder mehrere 
Dahlien in ihrem Garten erblühen zu lassen, zu ermuntern sich in 
den nächsten Wochen, bei uns dafür anzumelden. Sobald dann 
die Knollen angeliefert wurden, werden diese dann kostenlos an 
alle Teilnehmer abgegeben.
Anmeldungen bitte:
per Post an den Beirat der Gartenfreunde
Schulstraße 22
17087 Altentreptow
per E-Mail: treptow.a.toll@outlook.com
oder per Telefon: 01 51 44 99 19 63

 Foto: Valdon by pixelio.de

  

Der Treptower Kultur-und Heimatverein e.V.

lädt regelmäßig

zu einer Besucherstunde ein.

Sie findet jeden

Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr
in den Räumen des Vereins in der

Schulstraße 22 statt.

Sie können sich dann die Arbeit der Vereinsmitglieder

und eine kleine Ausstellung

anschauen!

Anmeldungen zu Besichtigungstouren nimmt die

AG „Historische Stadtführungen“ entgegen:

Simone Schuster  03961 211446

Sybille Waschk 03961 215828

www.treptower-kultur-heimatverein.de
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Karten für die TV-Aufzeichnungen - 
Stargast „De Randfichten“

Die Fernsehaufzeichnungen zum Musikantenkrug finden am 13. 
April 2024 von 14.00 – 17.00 Uhr ebenfalls im Fritz-Reuter-Haus 
statt. Mit dabei sind neben den Randfichten, die Sängerin Sa-
bine Denkinger, die Vier-Tore-Musikanten mit ihrer Blasmusik, 
die Sänger Danny Buller und Justin Winter, der Zauberer Frank, 
die Kindertanzgruppen Stormy Motion und Little Wave und das 
Duo Marion und Sabine. Als Moderatoren führen Jo & Josephine 
durchs Programm. Sie sind aber auch als Schlagerduo präsent.
Karten für beide Veranstaltungen der Stadt sind im Bürgerhaus 
erhältlich. Wer sich rechtzeitig den Eintritt sichern möchte – denn 
die Platzkapazitäten sind begrenzt - kann gern telefonisch unter 
03961 2551 360 im Bürgerbüro Eintrittskarten reservieren oder 
im Internet unter https://joundjos.de/cd-shop/eintrittskarten/ be-
stellen. Kaffee und Kuchen sind jeweils inklusive.

Schlager-Café am 28. Februar 2024
Schlager-Café im Januar 2024 ausverkauft – 

Zusatztermin im Februar
Aufgrund der großen Nachfrage für das Schlager-Café im Ja-
nuar wird es am 28. Februar von 14.00 – 17.00 Uhr eine weitere 
Veranstaltung dieser Art geben. Denjenigen, die keine Karten 
mehr bekommen haben, wird daher die Gelegenheit geboten, 
ebenfalls das Event im Fritz-Reuter-Haus in Altentreptow zu er-
leben. Der Charakter des Schlager-Cafés wird sich allerdings ein 
wenig verändern.
Viele Gäste wünschten sich mehr Zeit, um tanzen zu können. 
Diesem Wunsch wird entsprochen und mehr Zeit dafür eingeplant. 
Das macht die Veranstaltung auch für die Besucher interessant, 
die bereits im Januar dabei sind. Stimmungsvolle Musik und Hu-
mor sind mit den Sängern und Entertainern Jo & Josephine auf 
jeden Fall garantiert.
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Der Verein und das Organisationsteam „Kotelmannfest“ unterstützen viele Aktivitäten mit 
dem Ziel, das kulturelle und gesellschaftliche Leben in unserer schönen kleinen 
Ackerbürgerstadt in und um Altentreptow zu bereichern. 
Deshalb ist es uns seit 2018 ein Anliegen, das Kotelmannfest wieder auf dem Klosterberg zu 
feiern. 
Ein Fest mit Sport, Spiel und Spaß für die ganze Familie inmitten der schönen Natur rund um 
den Großen Stein von Altentreptow. 
 
In diesem Jahr findet das 6. Kotelmannfest am 28. Juli 2024 statt. 
 
Durch viele ehrenamtliche Helfer und Spendenerfolge ist es uns gelungen, diese 
Veranstaltung wieder aufleben zu lassen. Die Organisation des Festes ist jedoch neben dem 
organisatorischen Aufwand auch jedes Jahr eine große finanzielle Herausforderung.  
So auch wieder in diesem Jahr. 
Um unser Vorhaben mit vielen Attraktionen umsetzen zu können, bitten wir um Ihre 
finanzielle Unterstützung. 
 
Wir, der Treptower Kultur- und Heimatverein e. V. und das Organisationsteam nehmen unter 
der Rubrik „Kotelmannfest“ die Spenden entgegen. 
Kontoinhaber: Treptower Kultur- und Heimatverein e. V. 

Sparkasse Neubrandenburg – Demmin 
  IBAN: DE 94 1505 0200 0301 0263 94 
  BIC: NOLADE21NBS 
 
                           Vielen Dank! 

Spendenaufruf „Kotelmannfest 2024“ 

Frauentag im Gewölbekeller
Unter dem Motto „Aber bitte mit 
Sahne“ lädt die Altentreptowerin 
Mirjam Ranke am Mittwoch den 
06. März 2024 um 19:00 Uhr in 
den Gewölbekeller der ehemali-
gen Reitbahnkommandantur ein. 
Die Besucher erwartet eine Reise 
durch die Geschichte der Reit-
bahn in Bildern, gemeinsames 
Singen und noch einige andere 
Überraschungen in gemütlicher 
Atmosphäre. Eine Karte für die 
Veranstaltung kostet 12,00 Euro.
Kontakt: Mirjam Ranke – Tel. 
0162 1342214

      Erlebniskino
Entlang der historischen Wehr

 
 
 

Gastgeber:  
 

Wann:  
 

Wo:   
 

Unkosten:  

 
Anmeldung: 
 

Treptower KulturTreptower Kultur

Erlebniskino
Entlang der historischen Wehr- und Befestigungsanlagen 

von Altentreptow 

 AG „Historische Stadtführungen“

 23.02.2024 von 14:00 bis 16:00 Uhr

 Bibliothek in der Schulstraße 22 

 10,00 €/Person  
filmischer Spaziergang und  
gemütliches Kaffeetrinken 

 Frau Schuster  - Tel.-Nr. 03961/211446

 
Treptower Kultur- und Heimatverein e.V.  

Erlebniskino 
und Befestigungsanlagen 

AG „Historische Stadtführungen“ 

von 14:00 bis 16:00 Uhr 

  

Nr. 03961/211446 

agen

Händlersuche für den  
3. Altentreptower Stadtflohmarkt 
mit Livemusik am Brandenburger 

Tor am 27. April 2024
Im vergangenen Jahr fand bei bestem Frühlingswetter der 2. Alten-
treptower Stadtflohmarkt mit Livemusik am Brandenburger Tor 
statt. Viele Gäste stöberten an den liebevoll aufgebauten Ständen.
Auch in diesem Jahr möchten wir den Händlern und Besuchern die 
Möglichkeit geben, in gemütlicher Atmosphäre bei handgemachter 
Musik einen schönen Nachmittag zu verbringen. Die Versorgung 
übernimmt in diesem Jahr das Team des Stadtkruges. Die Veran-
staltung findet am Nachmittag des 27. April 2024 in der Zeit von 
13:00 – 17:00 Uhr statt.
Händler, die an diesem Tag einen Stand auf dem Flohmarkt auf-
bauen wollen, melden sich bitte bis zum 12. April bei Frau Heibel 
unter der Tel. Nr. 03961 2551-343 oder E-Mail: r.heibel@alten-
treptow.de an.

Gewölbekeller in der ehema-
ligen Reitbahnkommandantur

Fachgebiet 
Stabstelle
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60 Jahre sind nun schon seit seinem ersten Fernsehauftritt 1962 
im „Abendgruß“ des Sandmännchens vergangen. Zu aller Freude 
treibt er aber nach wie vor seinen Unfug. Nicht nur auf dem Bild-
schirm sondern auch auf Tournee. Sein Kopf ist voller verrückter 
Ideen, er wundert sich über alles was er nicht kennt mit „Ach du 
meine Nase“, er ist ein bisschen vorlaut, teils frech aber nicht 
böse, ist am Ende doch einsichtig und dann wieder der liebe Pit-
tiplatsch. Mit einem ausrangierten Eisenbahnwaggon geht’s in 
seiner Bühnenshow auf Reisen. Zu den Fahrgästen zählen u.a. 
Schnatterinchen, Herr Fuchs & Frau Elster (sie haben versprochen 
sich nicht zu zanken), der Mischka-Bär, Moppi und natürlich Pitti-
platsch. Lieder und Sketche stehen im Mittelpunkt der einstündigen 
Show mit den Fernsehlieblingen. Gespielt werden die Szenen mit 
den original Puppen und den Mitwirkenden des Pittiplatsch- En-
sembles aus Berlin. Die Fernsehkarriere von Kobold Pittiplatsch 
begann mit einem Knick. Nach seinem ersten Auftritt im TV wurde 
er sofort von der Mattscheibe verbannt. Den damals Verantwort-
lichen war dieser kugelrunde, schokobraune Wicht mit seinen 
Knopfaugen einfach zu dreist. Es wurde befürchtet die Kinder im 
Land würden diesem Wesen nacheifern. Doch die Fernsehmacher, 
die mit Körben voller Briefe von empörten Zuschauern überflutet 
wurden mussten reagieren. Mit entschärften Texten und einem 
neuen Outfit, zog Pitti ein halbes Jahr später in die Schneiderstube 
des Meister Nadelöhr wieder ein und war nun neben dem alles 
besserwissenden Schnatterinchen und dem braven Bummi, der 
Dritte im Bunde der einmal wöchentlich alle kleinen und großen 
Märchenfreunde begrüßte. Seit Anfang der 90iger Jahre gibt es 
regelmäßige Gastspiele zu den verschiedensten Anlässen in The-
atern, Gasthäusern oder Freilichtbühnen. Pittiplatsch und seine 
Freunde kann man nun live erleben und das in Ost und West
Wann: 17. März 2024 um 10:30 Uhr
Ort: Fritz-Reuter-Haus in Altentreptow
Tickets: Bürgerbüro (03961/255 1360), Volkssolidarität Altentrep-
tow (03961/210 788),
www.reservix.de + alle bek. VVK-Stellen

Der Tierschutzverein Altentreptow 
sagt Danke

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, uns bei allen Helfern, Spen-
dern und Unterstützern recht herzlich zu bedanken. Davon gibt es 
viele und es werden glücklicherweise immer mehr!
Wir bedanken uns ganz herzlich, auch im Namen unserer Heimtie-
re, bei unseren vielen Sponsoren, die uns im letzten schwierigem 
Jahr mit Geld- und Sachspenden unterstützt haben. Ebenfalls 
bedanken wir uns recht herzlich bei unseren ehrenamtlich Tätigen, 
die viele Stunden in ihrer Freizeit für die Pflege unserer tierischen 
Schützlinge aufgewendet
haben.
Auch dank Ihnen konnten wir in diesem Jahr wieder vielen Tieren 
helfen und für einige Vierbeiner liebevolle neue Besitzer finden. 
Wir hoffen, dass Sie unseren Schützlingen und auch uns in Zukunft 
so treu verbunden bleiben.
Wir wünschen einen guten Start ins Jahr 2024. Bleiben sie gesund!

Ihr Team vom Tierheim Altentreptow

Liebevolles Zuhause gesucht
Sie möchten einem Tier eine zweite Chance geben und ihm ein 
liebevolles und sicheres Zuhause schenken? Dann schauen Sie 
doch einmal im Tierheim Altentreptow vorbei!
Hier warten zahlreiche Kitten, erwachsene Katzen und auch Hun-
de auf Ihren neuen Besitzer. Ein Besuch lohnt sich!
Der Tierschutzverein sollte die erste Anlaufstelle sein, wenn es 
um den örtlichen Tierschutz geht. Unabhängig davon, ob man 
ein Tier aus dem Tierheim adoptieren möchte, ein Tier in einem 
häuslichen Umfeld vorübergehend zur Pflege nimmt oder sich 
aufgrund unterschiedlichster Umstände dazu gezwungen sieht, 
seinen Vierbeiner abzugeben, sollte die örtliche Tierhilfe stets 
die erste Adresse sein.

Neuer Termin Bürgerbank

Am 8. März 2024 steht die Bürgerbank im Foyer des Fritz-Reuter-
Hauses. Dort findet an diesem Nachmittag auch die Frauertagsfeier 
der Stadt Altentreptow und des Frauenbundes statt. In der Zeit von 
14:00-15:00 Uhr besteht die Möglichkeit mit unserer Bürgermeisterin 
Frau Ellgoth ins Gespräch zu kommen. Der jeweils aktuelle Termin 
ist auch unter https//www.altentreptow.de zu finden.

Pittiplatsch auf Reisen



23Treptower Tollensewinkel

Künstler und Handwerker gesucht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N F O S + A N M E L D U N G 
Ortsförderverein Gemeinde Gnevkow e.V. 

17089 Gnevkow 

Samstag 04. Mai 2024 
11 bis 17 Uhr 

Gnevkow 

 
E-Mail: Ofvgg@web.de 
    

Offene Kirche 

Fotos/Kurzfilme 
Gemeinde Gnevkow 

Essen & Trinken 

Handwerk 
Kultur 

Kunst Hobby Dogs e.V. 
Regionale Händler 

Der 3. Kulturflohmarkt wird am 04.05.2024 in Gnevkow stattfinden. 
Durch die positive Resonanz der Händler, Mitwirkenden und Gäste 
sind wir bestärkt an unserem Event festzuhalten und dieses zu 
einem festen Höhepunkt und Highlight des Jahres zu entwickeln.
Die Dorfstraße und der idyllische Kirchhof werden sich wieder in 
eine bunte, lebhafte und autofreie Flaniermeile verwandeln, um 
alte und neue Handarbeit sowie Handwerkskunst bewundern zu 
können. Um die Besucher zum Verweilen, Stöbern, Lernen und 
Mitmachen anzuregen werden Händler, Kunsthandwerker und 
Akteure gesucht.
Auch Vereinen geben wir die Möglichkeit sich zu präsentieren. In 
diesem Jahr sind wir auf den Hund gekommen. Die Hundefreunde 
des Vereins Hobby Dogs e.V. aus Reinberg werden ein Auszug 
aus ihrem Trainingsprogramm vorführen.
Wer Lust hat aktiv mitzuwirken, uns zu unterstützen und einen 
schönen Tag mit uns zusammen verbringen möchte, schreibt 
zur Anmeldung eine E-Mail an den Ortsförderverein Gemeinde 
Gnevkow e.V. (ofvgg@web.de).

Kerstin Quost
Ortsförderverein Gemeinde Gnevkow e.V.

Wenn Sie Interesse und Fragen zu einem unserer Tiere haben, 
beraten unsere Tierheim-Mitarbeiter Sie sehr gerne. Wir würden 
uns freuen, wenn Sie uns Besuchen kommen.
Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag: 9:00 – 16:00 Uhr
Freitag: 9:00 – 13:00 Uhr
Am Klosterberg 2a, 17087 Altentreptow
Telefon: 03961/229946
Internet: www.tierheim-altentreptowev.de
Die Tierschutzvereine erleben jedes Jahr aufs Neue eine ech-
te Fundtierschwemme und müssen sich somit nicht nur um die 
Fundtiervermittlung, sondern insbesondere auch um die Aufzucht 
vieler Katzenkinder (Kitten) kümmern. Diese sollen zu gegebener 
Zeit natürlich rasch ein liebevolles Zuhause finden.
Wer das Tierheim finanziell unterstützen möchte kann, mit dem 
Verwendungszweck „Spende Tierheim“ auf folgendes Konto 
überweisen:
Tierheim Altentreptow
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin
IBAN: DE98150502000610000519
BIC: NOLADE21NBS
Menschen, die das Tierheim Altentreptow nicht nur unterstützen 
möchten, indem sie ein Tier adoptieren oder zur Pflege vorüberge-
hend übernehmen, sondern sich auch darüber hinaus engagieren 
wollen, können gerne mit den Hunden Gassi gehen, sich Zeit zum 
Katzenstreicheln nehmen, als Tierschützer Pate werden oder 
Spenden sammeln. Es gibt somit viele Möglichkeiten, sich aktiv 
im Tierschutz zu engagieren.
Wir freuen uns auf Ihre Hilfe und Unterstützung.

Mia - 6 Monate

Hunter - 5 Jahre

Amalia - 12 Monate

Fachbereich
Bau-, Ordnung und Soziales
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Ganz nach dem Motto: Natürlich lernen WIR. Gemeinsam, kreativ, 
forschend und entdeckend, inklusiv, mit und in der Natur
und in vertrauensvollen Beziehungen, wird im August 2024 die 
Begegnungsschule in Tückhude eröffnet!
Hierfür brauchen wir viel Unterstützung, da das alte Schullandheim 
von Grund auf saniert werden muss. Weitere Infos finden Sie auf 
unser Website: www.wawito.de
Wie können Sie uns unterstützen?
Spendet direkt auf unser Vereinskonto!
Empfänger: Förderverein Lernort Tückhude
Bank: GLS Bank
IBAN: DE94 4306 0967 1319 9792 00
Verwendungszweck: Spende*
Unterstützt und teilt unsere Kampagne bei Startnext! https://www.
startnext.com/natuerlich-lernen-wir-im-lerno
Hier gehts zum Film über unseren Lernort: https://www.youtube.
com/watch?v=GRvETAjsYcc
Weitere Infos finden Sie auf unser Website: www.wawito.de ins-
tagram/lernort_Tueckhude

Einladung

Zur Versammlung der Mitglieder 
 der Jagdgenossenschaft Grapzow

Datum: 26.02.2024
Uhrzeit: 18.00 Uhr
Ort: Bürgerhaus Grapzow, Lange Str. 29 in 17089 

Grapzow
Hiermit laden wir alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft Grapzow 
zur Vollversammlung ein. Wir bitten alle Jagdgenossen vor Beginn 
der Versammlung Eigentumsänderungen von Dezember 2019 an 
beim Einlass per Grundbuchauszug nachzuweisen.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Ordnungsmäßig-

keit der Einladung
3. Bestätigung und Zusätze der Tagesordnung
4. Bericht des Vorstandes
5. Finanzbericht
6. Vorschläge zur Satzungsänderung
7. Diskussion und Beschlussfassung
8. Entlastung des Vorstandes
9. Namentliche Vorschläge und wahl der Wahlkommission
10. Namentliche Vorschläge für den Vorstand
11. Wahl des Vorstandes
12. Konstituierende Sitzung des neugewählten Vorstandes
13. Sonstiges

Der Vorstand
vertreten durch Berno Heidschmidt

  
   

Spendenaufruf Lernort Tückhude

„Kein Ort prägt die nächste Generation so stark wie die Schule, 
ein Ort, an dem das größte Potential liegt, Gesellschaft zu stärken 
und zu gestalten.“
Für mehr Bildungsvielfalt und Chancengleicheit im ländlichen 
Raum schaffen wir in Tückhude einen offenen Ort des Lernens!
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Tannenbaumverbrennen in Werder

 Foto: Klaus Bollmann

 Foto: Klaus Bollmann

Tannenbaumverbrennen 2024  
Gemeinde Grapzow

Am Samstag den 13.01.2024 fand in Grapzow das traditionelle 
Tannenbaumverbrennen statt. Trotz des unangenehmen Wetters 
fanden doch noch einige Gemeindebewohner den Weg in den 
Park am Bürgerhaus wo schon die Weihnachtsbäume im Feuer 
loderten. Gegen Mittag sammelten wir alle am Straßenrand be-
reit gelegten Bäume ein. Wie jedes Jahr unterstützte uns dabei 
Ralf Günther aus Grapzow mit seinem Traktor Gespann, vielen 
Dank dafür.
Gemeinsam mit allen Bewohnern konnten wir so gemütlich in das 
Jahr 2024 starten.

Ricardo Herbst
-Wehrführer FF Grapzow -
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 Foto: Klaus Bollmann

Am 16.01.2024 entwickelte sich in der Gebrauchtmöbelhalle in 
Werder ein Feuer zu einem Großbrand.
Das Feuer breitete sich schnell aus. In unregelmäßigen Abständen 
hörte man Explosionen. Große, giftige Rauchschwaden stiegen 
auf und zogen in Richtung Norden.
Die eingesetzten Kameraden konnten aus Sicherheitsgründen 
nicht sofort zur Brandbekämpfung übergehen, da einzelne Gasfla-
schen explodierten. Wie in der Nordkurier-App zu lesen war, sind 
wohl über 100 Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Die Feuerwehren 
Werder, der umliegenden Gemeinden und der Berufsfeuerwehr 
Neubrandenburg, die Polizei, ein Trupp des THW und Kräfte des 
DRK waren vor Ort eingesetzt. Die Ortsdurchfahrt Werder wurde 
gesperrt und musste umfahren werden. Den Anwohnern und den 
Kameraden und Kameradinnen bot sich ein gruseliger Anblick. 
Wo einst mit Gebrauchtmöbel gehandelt wurde, war nur noch ein 
Flammenmeer zu sehen.
Der Einsatz erstreckte sich bis spät in die Nacht.
Die Versorgung der Einsatzkräfte wurde sehr engagiert durch die 
Gaststätte „Zur Linde“ organisiert und durchgeführt.
Am 17.01.2024 wurde in der Nordkurier - App bekanntgegeben, 
dass sich der 84-jährige Eigentümer zur Brandursache geäußert 
haben soll.
Die Schadenssumme wurde auf mehrere 10.000 Euro geschätzt.
Die traurige Gewissheit, ein Stück Geschichte von Werder ist 
nicht mehr.
Unser Dank gilt den Kameraden und Kameradinnen aller einge-
setzten Feuerwehren, der Polizei, dem THW, dem DRK für ihre 
hohe Einsatzbereitschaft.

Text: Klaus Bollmann

 Foto: Klaus Bollmann

Der Feuerwehrverein Werder hatte für den 12.01.2024 zum Tan-
nenbaumverbrennen eingeladen.
Eine Vielzahl von Bewohnern Werders und aus den Nachbarge-
meinden waren gern gekommen. Der Wehrführer war auch mit der 
Resonanz zufrieden, würde sich aber sehr über mehr Teilnehmer 
aus Werder freuen.
Zahlreiche trockene Weihnachtbäume wurden mitgebracht und 
dem großen Feuer übergeben. Toll knisterte es und die Funken 
flogen.
Mit zahlreichen Getränken, Grillwürsten und Schmalzstullen wur-
den die Gäste bewirtet. Die Kameraden vom Grill machten ihre 
Sache gut, kein Gast musste hungern. Am Knüppelkuchen konnten 
sich die jüngsten Gäste erfreuen.
Viele Gespräche kamen zu Stande. Die Bauernproteste, die Weih-
nachtzeit und viele private Themen machten die Runde.
Ich schwärmte immer noch vom beleuchteten Weihnachtsbaum auf 
dem Grundstück der Familie Rohloff am Ortsausgang in Richtung 
Altentreptow. Das war ein toller Hingucker in der Weihnachtszeit.
Ein schöner Abend ging zu Ende.
Vielen Dank allen Aktiven und dem Feuerwehrverein Werder.

Text: Klaus Bollmann

Großbrand in Werder

 Foto: Klaus Bollmann

 Foto: Klaus Bollmann
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Geburtstagsgrüße 

 

     Sehr geehrte Geburtstagskinder des Monats Februar, 

     herzliche Glückwünsche zu Ihrem Geburtstag,    

     verbunden mit den besten Wünschen für Gesundheit  

     und Wohlergehen, übermitteln Ihnen im Namen der  

     Stadt Altentreptow und des gesamten Amtsbereiches 

                   

       
 

        Claudia Ellgoth      Manfred Komesker  
        Bürgermeisterin                  Amtsvorsteher                                     

                                                              Denise by pixelio.de 

                                                                   
Sieh, das ist es, was auf Erden 
Jung dich hält zu jeder Frist, 
dass du ewig bleibst im Werden, 
wie die Welt im Wandel ist. 
(Emanuel Geibel) 
 

Gemalt, gesungen, geangelt und noch mehr

Seit diesem Schuljahr gibt es wieder die Möglichkeit an GTS- 
Kursen teilzunehmen. Die Schülerinnen und Schüler der 5 und 
6. Klassen konnten dabei aus folgenden Angeboten auswählen:
Angeln, Kochen, Hauswirtschaft, Chor, Malkurs, Sport, Erzählcafe
Die Kurse finden an unterschiedlichen Tagen statt und dauern 90 
Minuten. Viele schöne Ergebnisse sind dabei schon herausge-
kommen. So haben die Angler neben der Theorie bereits erste 
Praxiserfahrung, indem sie Fische aus dem Randkanal geangelt 

haben. Im Malkurs wurden bereits kleine Kunstwerke erstellt. 
Die Koch-AG hat saisonal leckere Gerichte zubereitet und in der 
Hauswirtschafts-AG wurden zum Beispiel weihnachtliche Ge-
stecke gefertigt, von denen eines beim Vorlesewettbewerb in 
der Bibliothek zu bewundern war. Der Chor hatte seinen großen 
Auftritt beim diesjährigen Weihnachtsprogramm in der Kirche. 
Aber auch alle anderen Kurse erfreuen sich großer Beliebtheit 
und bereichern den Schulalltag.
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Dank der externen Kräfte, die sich sehr engagiert um die Schüle-
rinnen und Schüler kümmern, sind diese Kurse aber erst möglich 
geworden. Dafür möchten wir uns bei allen herzlich bedanken.
Ein besonderer Dank geht an den Sponsor Dirk Böttcher vom 
Anglertreff Altentreptow, der unsere kleinen Angelfreunde mit 
Ködern und Material unterstützt.
Wenn auch Sie Interesse haben, nachmittags einen GTS-Kurs 
durchzuführen, dann melden Sie sich gern bei uns. Wir freuen 
uns über jede Art von Angebot.
E-Mail: birgit.junge@kgs-altentreptow.org oder Tel. 03961/215512

Text: Frau Junge

Gemeinsames Singen hat Tradition

Die Schulleiterin, Heike Bürger, hat das Weihnachtssingen eröffnet 
und allen Kindern schöne Festtage und einen guten Start in das 
neue Jahr gewünscht.

An der Grundschule „Am Klosterberg“ begann der letzte Schultag 
vor den Weihnachtsferien sehr stimmungsvoll. Alle Kinder unserer 
Grundschule trafen sich mit ihren Lehrerinnen, dem Hausmeister 
und den Mitarbeiterinnen im großen Flur vor dem Musikraum. 
Die Schulleiterin, Heike Bürger, eröffnete das gemeinsame 
Weihnachtssingen. Der Chor hatte ein schönes Programm mit 
Weihnachtsliedern vorbereitet, so dass alle sehr gespannt waren. 
Viele Lieder wurden zuvor im Musikunterricht geübt. Die 3. und 
4. Klassen lernten einige Lieder in englischer Sprache. Bevor die 
Projekte in den Klassen starteten, sangen alle mit und ließen sich 
von der Weihnachtsstimmung anstecken.
Dieses Weihnachtssingen hat bereits Tradition. Das Singen in der 
Gemeinschaft bekommt gerade zum Jahreswechsel eine ganz 
besonders schöne Bedeutung.

Ernst Hartung – Kaufmann und Dichter aus Altentreptow
Am 11. März 1869 wurde Ernst Hartung als Sohn des Rektors 
und Pastor Karl Albert Hartung in Altentreptow geboren. Seine 
Mutter verlor er früh. Fremde Menschen hegten und pflegten den 
Jungen. Ernst war der Schule fast entwachsen, als sein Vater ein 
zweites Mal (Marie Aelgenstaet) heiratete. In Demmin, wo er das 
Gymnasium besuchte, stürzte er beim Turnen unglücklich, verbiss 
sich aber den Schmerz aus Furcht vor dem Lehrer. Als er später, 
nach längerer Zeit, einem befreundeten Arzt seines Vaters vorge-
stellt wurde, konnte dieser nur betrübt feststellen, dass Ernst eine 
Rückgratverkrümmung beim Turnen davongetragen habe. Egal 
was man versuchte, der Erfolg stellte sich nicht ein. Das Sitzen in 
der Schule war dem Leiden mehr hindernd als fördernd und so kam 
es, das Ernst einen Beruf ergreifen sollte – also Buchhandel. So 
hatte er einen Beruf, der ihm als Bücherfreund und leidenschaftli-
cher Leser viel Freude bereitete. Aber die Verletzung beim Turnen 
hatte doch Auswirkungen in seinem Leben, so dass er nach 17 
Jahren auch diesen Beruf nicht mehr ausüben konnte. Er suchte 
seine Heimatstadt wieder auf, in der sein Vater noch wirkte. Als 
sein Nervenzusammenbruch behoben war, richtete sein Vater 
ihm am Markt in Treptow am 26.03.1904 ein Zigarrengeschäft ein.
Aber Ernst Hartung hatte noch eine andere Gabe - seine Liebe zur 
Schriftstellerei und sein dichterisches Können auf diesem Gebiet. 
Und so gingen aus dem kleinen Zigarrenladen, in dem stets gute 
Ware an den Mann gebracht wurde, seine schriftstellerischen 
Werke in die „Welt“. Sowohl in hoch- als auch in plattdeutscher 
Sprache waren sie geschrieben und zeugten von seiner Liebe 
und dem Streben seiner Heimat. Der Kaufmann Ernst Hartung 
verfasste unzählige Gelegenheitsgedichte in plattdeutscher Spra-
che. Die Aufführung seines ersten, nun aber in hochdeutsch ge-
schriebenen Theaterstückes „Der Väter wert“ zu Weihnachten 
1919 wurde mit theaterbegeisterten Treptowern besetzt. Er selber 

spielte auch eine Rolle. Die lobende, auf platt geschriebene in 
der Treptower Zeitung veröffentlichte Theaterkritik stammte von 
Willem Henschel. Beide verband eine herzliche Freundschaft. Als 
sich im Winter 1920 in Treptow ein „Literarischer Verein“ gründete, 
übernahm Ernst Hartung dessen Vorsitz.

Zigarrengeschäft von Ernst Hartung am Marktplatz 2. Dort ist heute 
die Diakonie zu finden.

Daneben vernachlässigte er nicht sein Geschäft, war dies doch 
auch gleichzeitig Treffpunkt seiner Freunde und Kritiker, sein Le-
bensunterhalt und die Chance das schriftstellerische Schaffen 
zu ermöglichen. Im Jahre 1931 verstarb am 28. Oktober Ernst 
Hartung im Alter von 62 Jahren in Altentreptow.

Text: Aribert Wittchen
Quelle: Am Pommerschen Herd, 24. März 1929, Archiv Treptower 
Kultur und Heimatverein
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Christenlehre in Altentreptow
Die Christenlehre findet in der Schulzeit
donnerstags für die 1.-3. Klasse von 14.30 bis 15.30 Uhr und für 
die 4.-6. Klasse von 16.00 bis 17.00 Uhr im Christenlehreraum in 
der Oberbaustraße 43 statt.
Pastor Dr. Michael Giebel, Pastorin Isabell Giebel
Mühlenstr. 4 Tel. 03961 / 214745, e-mail:altentreptow@pek.de
Kantorin Elisabeth Prinzler, KLatzow 17A, Altentreptow Telefon 
03961/ 2059116
Katechetin Friederike Ziemann, Tel. 03961 21 09 33
Gemeindebüro Dörte Wiese, Dienstag und Donnerstag, 9.00 
- 11.30 Uhr,Tel.: 03961 / 21 47 45 Fax: 03961 / 22 99 851, e-
mail:altentreptow-buero@pek.de
Frauenkreis 03961 / 21 47 45
Telefonseelsorge Vorpommern: 0800/1110111 und 
0800/1110222
Rund um die Uhr, gebührenfrei, vertraulich und anonym.
Spendenkonto St. Petri: KG Altentreptow, Volksbank Vorpom-
mern eG
BIC: GENODEF1HST
IBAN: DE18 1309 1054 0108 0331 37

Evangelisch - Freikirchliche  
Gemeinde

www.efg-altentreptow.de
Wir laden herzlich ein zu den regelmäßigen Veranstaltungen in un-
serem Gemeindehaus in der Stralsunder Str. 29a in Altentreptow:
Gottesdienst
jeden Sonntag
um 10:00 Uhr
Kontakt: 03961 213232
Gespräch um die Bibel
vom 2. -5. Mittwoch im Monat
um 19:00 Uhr
Kontakt: 03961 213232
Seniorenkreis
am 1. Dienstag im Monat
um 15:00 Uhr
Kontakt: 03961 214794
Suchthilfegruppe
am 1. Freitag im Monat
um 19:30 Uhr
Kontakt: 03961 214794
Krabbelgruppe 0-3 Jahre
jeden Mittwoch
von 9:30 - 11:00 Uhr
(außer in den Schulferien)
Anmeldung: 0172 1353628

Ev. Kirchgemeinde  
St. Petri Altentreptow

WhatsApp - St. Petri News
Seit ein paar Monaten gibt es nun die St. Petri News über einen 
WhatsApp Broadcastkanal. Alle Teilnehmer bekommen die Petri-
News, sehen aber nicht, wer sie sonst noch bekommt. Über die St. 
Petri News bekommen Sie wöchentlich eine Andacht mit Liedern 
zum Lesen und Hören, sowie Hinweise zu Veranstaltungen oder 
Informationen zum Gemeindeleben. Bei Interesse müssen Sie die 
Nr. +491578 8064275 in Ihrem Adressbuch speichern und eine 
WhatsApp schicken mit dem Stichwort: St. Petri Nachrichten Start 
+ Ihren Namen. (Diese Nummer ist nur für WhatsApp-Nachrichten 
ausgelegt. Bitte keine Telefonanrufe.)

Gottesdienste in St. Petri und Groß Teetzleben
Sonntag, 04.02.2024
09.00Uhr Gottesdienst mit P./ Pn. Giebel, Kirche Gr. Teetz-

leben
10.15 Uhr Gottesdienst mit P./ Pn. Giebel, St. Petri
Sonntag, 11.02.2024
10.15 Uhr Gottesdienst P. Zander
Sonntag, 18.02.2024
10.15 Uhr Gottesdienst mit Bischof i. R. Dr. Abromeit,St. Petri
Sonntag, 25.02.2024
10.15 Uhr Gottesdienst P./ Pn. Giebel St. Petri

Gottesdienste im Pflegeheim am Klosterberg
Montag, 05.02.2024
10.00 Uhr
Montag, 19.02.2024
10.00 Uhr
Montag, 04.03.2024
10.00 Uhr

Termine
05.02.2024
19.00 Uhr Friedensgebet, Sakristei St. Petri Altentreptow
19.02.2024
14.30 Uhr Älterenkreis, Pfarrhaus Altentreptow
19.00 Uhr Passionsandacht, Heilig-Kreuz-Kirche, AT
21.02.2024
19.00 Uhr Frauenkreis, Vortrag Simone Beck, Missionarin 

in Afghanistan
24. 02.2024
10. - 16.00 Uhr Konfitag, Gemeindereaum Altenhagen
26.02.2024
19.00 Uhr Passionsandacht, St. Petri, AT
01. 03.2024
17.00 Uhr Weltgebetstag, Klatzow Gemeinderaum
04.03.2024
19.00 Uhr Passionsandacht, Heilig-Kreuz-Kirche, AT

Kirchenmusik
Spatzenchor dienstags 15.30 Uhr im Kantorenschuppen
Kinderchor dienstags 16.15 Uhr im Kantorenschuppen
Flötengruppe dienstags 17.00 Uhr im Kantorenschuppen
Spatzenchor mittwochs 16.15 Uhr im Kantorenschuppen
Juniorband nach Absprache
Ökum. Kirchenchor mittwochs 19.00 Uhr in Klatzow
Posaunenchor donnerstags 19.00 Uhr
Jungbläser mit Birgit Knade nach Absprache
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Christenlehre
14.00 Uhr für die jüngeren Kinder,
16.00 Uhr für die älteren Kinder,
dienstags an Schultagen,
Christenlehrehaus Siedenbollentin,
mit Katechetin Friederike Ziemann, Tel. 03961 21 09 33
Singkreis
montags, 19:00, Kirchgemeindehaus Siedenbollentin, nach Ab-
sprache
Konfirmanden
24.02.2024,10.-16.00 Uhr Konfitag,
Gemeinderaum Altenhagen
Junge Gemeinde
18:00 Uhr, donnerstags, Treffpunkt am Altentreptower Friedhof, 
dann wechselnde Ziele, mit GP i. A. Christoph Reincke, Tel. 0170 
7438468

Gottesdienste
Freitag, 02.02.2024
13.30 Uhr Hochzeitsgottesdienst, Kirche Siedenbollentin, 

Pn. Reincke
Sonntag, 04.02.2024
14.00 Uhr Gemeinderaum Werder, Pn. Reincke
Sonntag, 11.02.2024
9.00 Uhr Kirche Grapzow, P. Zander
Sonntag, 18.02.2024
10.30 Uhr Kirche Siedenbollentin, P. Zander
Sonntag, 25.02.2024
10.00 Uhr Kirche Kölln, Pn. Reincke
Sonntag, 03.03.2024
10.30 Uhr Konfirmandengottesdienst zum Abschluss der 

Konfi-Freizeit, Herzliche Einladung an die ganze 
Gemeinde., Ev. Landschulheim Sassen

Termine
21.02.2024,
14.30 Uhr Seniorencafe, Kirchgemeindehaus Siedenbollentin
23.02.2024,
18.00 Uhr Ehrenamtsdank-Abend in der Gaststätte „Zur Linde“ 

Werder
06.03.2024,
14.30 Uhr Seniorencafe, Kirchgemeindehaus Siedenbollentin
Bitte beachten Sie auch die aktuellen Aushänge in den Schau-
kästen der Dörfer sowie die Tagespresse.
Bleiben Sie behütet!

Ihr Kirchengemeinderat Siedenbollentin

Die Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Wulkenzin-Breesen informiert

Die Kirchengemeinde Wulkenzin-Breesen umfasst die Orte:
Alt Rehse, Breesen, Chemnitz, Kalübbe, Mallin, Neu Rhäse, 
Neuendorf, Neu-Wustrow, Passentin, Pinnow, Weitin, Wulkenzin, 
Wustrow, Woggersin und Zirzow.
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wulkenzin-Breesen
Pastorin Katharina Seuffert
Alter Damm 48
17039 Wulkenzin
Tel.: 0395 5823442 oder Mobil: 0151 50 42 60 20
E-Mail: wulkenzin-breesen@elkm.de
Kirchenbüro: Di/Mi/Do 9:00 - 12:00 Uhr
Online: www.kirche-mv.de/wulkenzin-breesen
Instagram: www.instagram.com/kirche_wulkenzinbreesen

Ev. Kirchengemeinde Klatzow
Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten:

Sonntag 25. Februar 2024
9.00 Uhr in Weltzin

Weltgebetstag
Fr, 01. März 2024
17.00 Uhr in Klatzow - im Gemeinderaum
Ev. Kirchengemeinde Klatzow
17087 Altentreptow Klatzow 17 a
E- Mail: klatzow@pek.de
Kirchenbüro Monika Seegebrecht
Dienstag, Mittwoch & Freitag: 9.00 - 12.00 Uhr
Tel. 03961-212519
Konto Kirchengemeinde Klatzow:
BIC: GENO DEF1 HST
IBAN: DE47 1309 1054 0004 0151 50

Willkommen in der  
Kirchengemeinde Altenhagen-Gültz
Pastor Andreas Zander (Vertretungspastor)
Tel.: 01515 0953198
E-Mail: altenhagen@pek.de
Kirchenbüro
Dienstags 9.00-16.00 Uhr
Brigitte Haidl (Pfarramtsassistentin)
Tel.: 039600 20007
E-Mail: altenhagen-buero@pek.de
Dorfstr. 39, 17091 Altenhagen

Gottesdienste
Sonntag, 04. Februar 2024 Sexagesimae
10.00 Uhr Kirche Altenhagen
Sonntag, 11. Februar 2024 Estomihi
14.00 Uhr Kirche Wildberg
Sonntag, 18. Februar 2024 Invokavit
09.00 Uhr Kirche Gültz
Sonntag, 25. Februar 2024 Reminiszere
10.00 Uhr Kirche Reinberg, Gottesdienst für Groß & Klein
Sonntag, 03. März 2024 Okoli
10.00 Uhr Kirche Pripsleben
Sonntag, 10.00 März 2024 Lätare
14.00 Uhr Kirche Altenhagen

Kirche mit Kindern
Treffen von Kindern und Eltern mit Christoph Reinke
Donnerstag, 22. Februar 2024
14.00 – 17.00 Uhr Pfarrhaus Altenhagen

Gemeinsam Singen und Erzählen
Montag, 12. Februar 2024
18.30 Uhr katholischer Gemeinderaum in Röckwitz
Montag, 26. Februar 2024
18.30 Uhr Pfarrhaus Altenhagen

Herzlich willkommen in der  
Evangelischen Kirchengemeinde 

Siedenbollentin mit Werder,  
Wodarg, Kölln, Grischow, Grapzow 

und Kessin!
Pastorin
Sonja Reincke, Tel. 03969 51 04 26, E-Mail: siedenbollentin1@
pek.de, Fritz-Reuter-Straße 5, 17089 Siedenbollentin
Pfarramtsassistentin
Annett Wegner, Tel. 03969 51 03 75, donnerstags: 15.30 Uhr- 
17.30 Uhr,
Kirchbüro Siedenbollentin (Christenlehrehaus)
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gen Sie bitte in unserem Gemeindebüro unter der angegebenen 
Telefonnummer oder informieren Sie sich übers Internet: www.
kirche-mv.de/ivenack-stavenhagen. Dort geben wir auch kurz-
fristige Änderungen bekannt.

Büro, Öffnungszeiten:
Gemeindehaus, Bei der Kirche 2, 17153 Stavenhagen
Mo, Di, Do 08:00 - 11:00 Uhr
Sabine Block
039954 21813 ivenack-stavenhagen@elkm.de
Pastor Kristian Herrmann
039954 21813 ivenack-stavenhagen@elkm.de
Gemeindepädagogin Manja Bednarz
0152 52339906 manja.bednarz@elkm.de
www.kirche-mv.de/ivenack-stavenhagen
Wenn Sie die Arbeit in unserer Kirchengemeinde mit einer Spende 
gerne finanziell unterstützen möchten:
Kirchengemeinde Ivenack-Stavenhagen bei der Ev. Bank
IBAN: DE02 5206 0410 5605 0502 00
BIC: GENODEF1EK1
Notieren Sie bei Bedarf gerne auch einen Verwendungszweck für 
Ihre Spende, vor allem wenn sie für bestimmte Kirchengemein-
debereiche (Stavenhagen oder Ivenack) verwendet werden soll.
Wenn Sie ein Anliegen oder einfach Gesprächsbedarf haben, 
melden Sie sich gerne bei uns.

Termine
• Sonntag, 04.02.24 10 Uhr Kirche Alt Rehse 

Gottesdienst.
• Mittwoch, 07.02.24 17.30 Uhr Kirche Woggersin 

Abendgeläut in der Kirche Woggersin; Zeit und Raum für 
ein persönliches Innehalten und Stillwerden.

• Sonntag, 11.02.24 10 Uhr Kirche Chemnitz 
Gottesdienst.

• Sonntag, 18.02.24 10 Uhr Kirche Weitin 
Gottesdienst mit Abendmahl.

• Sonntag, 25.02.24 10 Uhr Kirche Breesen 
Gottesdienst.

• Freitag, 01.03.24 15 Uhr Kirche Weitin 
Gottesdienst am Weltgebetstag. 
Jeweils am ersten Freitag im März stehen Frauen in über 
150 Ländern auf und reichen sich im Gebet rund um den 
Globus symbolisch die Hände.

• Sonntag, 03.03.24 10 Uhr Kirche Zirzow 
Gottesdienst.

• Mittwoch, 06.03.24 17.30 Uhr Kirche Woggersin 
Abendgeläut in der Kirche Woggersin; Zeit und Raum für 
ein persönliches Innehalten und Stillwerden.

• Samstag, 09.03.24 10 Uhr Pfarrhaus Wulkenzin 
Erzählkirche: Ein Angebot für Kinder, Familien und alle, die 
gerne Geschichten hören. Wir begrüßen einen besonderen 
Gast bei uns: Clownin Christina. 
Was hat eine Clownin denn mit der Kirche zu tun? Und was 
mit Gott?

Bleiben Sie behütet!

Ihre Pastorin
Katharina Seuffert

Ev.-Luth. Kirchengemeinde  
Ivenack-Stavenhagen
Gottesdienste und Andachten

Seien Sie und Du herzlich eingeladen und willkommen!
Für alle Kinder findet bei Gottesdiensten in Stavenhagen einen 
Kindergottesdienst statt. Wir starten gemeinsam in der Kirche und 
feiern unseren Kindergottesdienst dann in unserer Kindergruppe 
weiter.
Sonntag, 04.02.24
10:00 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst und Abend-

mahl im Gemeindehaus Stavenhagen
Sonntag, 11.02.24
10:00 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus Stavenhagen
Sonntag, 18.02.24
10:00 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst im Gemein-

dehaus Stavenhagen
Sonntag, 25.02.24
10:00 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst im Gemein-

dehaus Stavenhagen
Freitag, 01.03.24
17:00 Uhr Weltgebetstag - Ev. Kirche Stavenhagen - anschlie-

ßend gemeinsames Essen im Gemeindehaus
Sonntag, 03.03.24
10:00 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst und Abend-

mahl im Gemeindehaus Stavenhagen
Für Erwachsene:
Mittwoch, 21.02.24 19 Uhr „Nie wieder Opfer sein“ - ein Abend mit 
Lesungen zum (Über-)Leben in Israel und Palästina zum Weltge-
betstag 2024, Stadtbibliothek Stavenhagen, Eintritt frei
Pfadfinder in Ivenack, Eichenallee 25, Gemeindehaus „Arche“
mittwochs, 16:30-17:30 Uhr (außer in den Ferien)
Alle interessierten Kinder und Jugendlichen ab der 1. Klasse kön-
nen bei den Pfadfindern mitmachen: Feuer machen, Schnitzen, 
Spielen... Infos bei Gemeindepädagogin Manja Bednarz
Unsere anderen Angebote, auch musikalische Gruppen, erfra-

Nach Redaktionsschluss eingegangen

Amtliche Bekanntmachung
vorhabenbezogener Bebauungsplan  

Nr. 5 „Nördlich von Pripsleben“  
der Gemeinde Tützpatz

hier: Bekanntmachung der Satzung
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Tützpatz hat in der Sit-
zung am 12.12.2023 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 5 „Nördlich von Pripsleben“, bestehend aus der Planzeich-
nung (Teil A), den textlichen Festsetzungen (Teil B) sowie dem 
Vorhaben- und Erschließungsplan in der Fassung vom Novem-
ber 2023 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 1 BauGB 
als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde in der vorlie-
genden Fassung vom November 2023 gebilligt.

Der räumliche Geltungsbereich der Satzung ist der beigefügten 
Übersichtskarte zu entnehmen. Er umfasst die Flurstücke 32, 
33 (tlw.) sowie 49 (tlw.) der Flur 3 in der Gemarkung Tützpatz.
Die Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 
5 „Nördlich von Pripsleben“ der Gemeinde Tützpatz wird hiermit 
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht. Mit die-
ser Bekanntmachung tritt der vorhabenbezogene Bebauungs-
plan in Kraft.

Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan Nr. 5 „Nördlich von Pripsleben“ der Gemeinde Tütz-
patz, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den textlichen 
Festsetzungen (Teil B) sowie dem Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan und der Begründung auf Dauer für jedermann im Amt 
Treptower Tollensewinkel, Bauamt, Rathausstraße 1, 17087 Al-
tentreptow während der Sprechzeiten zur Einsicht bereitgehal-
ten. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist mit der Begrün-
dung und der zusammenfassenden Erklärung im Internet unter 
der Adresse: https://www.altentreptow.de/Amt-Gemeinden/Ge-
meinden-von-H-Zailtzpatz/Bekanntmachurtgen-br-Ortsrecht 
unter dem Punkt Bauleitplanung einsehbar. Auf Verlangen wird 
über den Bauleitplan Auskunft erteilt.

Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-
wie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädi-
gungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
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Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Unbeachtlich werden gemäß § 215 Abs. 1 BauGB:
eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung, der dort bezeichneten Form- und Verfahrensvor-
schriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 5 „Nördlich von 
Pripsleben“ der Gemeinde Tützpatz und nach § 214 Abs. 3 Satz 
2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorschlags, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde Tützpatz unter Darlegung des die 
Verletzung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind.

Des Weiteren wird auf § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung für 
das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) hingewiesen, 
wonach ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, 
die in diesem Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes 
erlassen worden sind, nach Ablauf eines Jahres seit der öffent-
lichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
können (außer bei Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntma-
chungsvorschriften).
Innerhalb der Jahresfrist muss der Verstoß schriftlich unter Be-
zeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der 
sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht werden.

LINUS WITTICH Medien KG

z. Hd. Herrn Groß | Röbeler Straße 9 | 17209 Sietow | Tel. 039931 579-0 | bewerbung@wittich-sietow.de www.wittich-sietow.de

■  Mitarbeiter*in (m/w/d) für unser Redaktionsteam

■  Mitarbeiter*in (m/w/d) für unsere Textverarbeitung 

Für unseren Standort in Sietow suchen wir ab sofort eine*n

Kennen Sie schon Ihren neuen Arbeitgeber

LINUS WITTICH?

Werden Sie Teil unseres Teams! Wir freuen uns darauf, Sie in einem persönlichen Gespräch kennenzulernen. 
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an

Ihre Aufgaben

• Verarbeitung von eingereichten Artikeln

• Abstimmung mit Verwaltungen und Kunden

•   Administrative Aufgaben,  
wie z. B. Erstellung des Redaktionsplans 

• Schulung von Redaktionsmitarbeitern und Kunden 

Was Sie mitbringen sollten

•  Selbstständige Arbeitsweise, Kommunikations-  
und Teamfähigkeit sowie gute Deutschkenntnisse

• Sicheres und freundliches Auftreten mit Kunden

• Sicheres Arbeiten mit MS-Office

•  Gültiger Führerschein der Klasse B (PKW)

Ihre Aufgaben

•  Verarbeitung von eingereichten Artikeln  
für unser Redaktionssystem

• Home Office nach Absprache möglich

Was Sie mitbringen sollten

•  Selbstständige Arbeitsweise, Kommunikations- und 
Teamfähigkeit sowie gute Deutschkenntnisse

• Sicheres Arbeiten mit MS-Office
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Volkssolidarität Kreisverband AL.DE.MA. e.V.
Geschäftsstelle / Pflegedienst
Poststraße 12 b Telefon 03961 210788
17087 Altentreptow Telefax 03961 210759

E-Mail: info@volkssolidaritaet-kv.de
Homepage: www.volkssolidaritaet-kv.de

Wir sind direkt vor Ort in Altentreptow, Demmin und Malchin!

Betreutes Wohnen – selbstbestimmt im Alter leben!
• Betreutes Wohnen in 17087 Altentreptow, Teetzlebener Str. 12 b
• Betreutes Wohnen in 17109 Demmin, Rudolf-Breitscheid-Str. 38

Notwendige Hilfsangebote zur Bewältigung des Alltags sowie häusliche 
Kranken- und Altenpflege erhalten Sie bei Bedarf aus einer Hand.  
Zum Standard gehört der 24-Stunden-Hausnotruf.
Wir bieten barrierefreie Wohnungen, ausgestattet mit Einbauküchen, 
Ihre Möbel können Sie selbstverständlich mitbringen. Beide Häuser 
verfügen über eine Gemeinschaftseinrichtung für gemeinsame Treffen 
und Aktivitäten.

- Ihre Volkssolidarität -
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www.wander-optik.de
3x in NEUBRANDENBURG
Wolfswinkelstr. 4 • Friedländer Str. 2a • Juri-Gagarin-Ring 24a

#großartig hören
unsichtbare Lautsprecher
Fast unsichtbare Technik
verstärkt Sprache, 
streamt Musik und 
telefoniert über 
Lautsprecher vor 
dem Trommelfell 
Thomas Kasan,
Hörakustiker und Augenoptikermeister
Wander Optik und Akustik

Jetzt testen:
Micro-Hörsysteme
von
Wander-Akustik!

RZ_AZ_Witt 90x115_Layout 1  02.12.22  14:30  Seite 1

              Röbeler Str. 9 | 17209 Sietow  

Erscheinungsdauer print:    
Einmalig
Erscheinungsdauer online:  
30 Tage 

Erscheinungstermin:  
Frei wählbar
i.d.R. wöchentliche Erscheinung
Anzeigenschluss:
Es gelten unsere 
regulären 
Anzeigenschlüsse

Mobile Jobsuche
einfach & schnell

11:55
jobs-regional.d

e

Onlineauftritt im 
PDF-Format dazu

plusplus

 99,-

2.

auf jobs-regional.de
 gefunden werden

Einfach 
Stellenangebot 

im Wunschgebiet 
schalten

3.

1.

online
30 Tage

buchen 
Printanzeige www.hotel-breitenbacher-hof.de
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Hängebrücke „TitanRT“

Beispiel Doppelzimmer Haus 1

Ihr Hotel liegt am Ortsrand von Allrode und besteht aus 
mehreren Gebäuden mit Restaurant (Haus 1), Bar, Café, 
Gasthaus, Biergarten, Lobby (Haus 1), Aufzug, Kegelbahnen, 
Tennisplatz und Minigolfanlage. Zwischen den beiden Häusern 
erwarten Sie u. a. ein Hallenbad und eine Sauna.

Für Sie inklusive: 
3 / 5 / 7 ÜbernachtungenAll Inclusive
 Nutzung von Hallenbad und Sauna (lt. Hotelaushang) 
Nutzung der MinigolfanlageWLAN
Informationen über die Region
Hotelparkplatz (nach Verfügbarkeit)

Termine & Preise in € / Person im DZ Haus 1 / SUP

Saison
Anreise täglich
Nächte 3 5 7

Unterbringung H1 SUP H1 SUP H1 SUP

10.11. - 23.11.24 139 169 219 269 299 369

23.01. - 14.03.24,
24.11. - 17.12.24 169 199 279 329 389 459

15.03. - 28.06.24,
03.11. - 09.11.24 189 219 299 349 409 479

29.06. - 02.11.24 199 229 329 379 459 529

H1 = Doppelzimmer Haus 1, SUP = Doppelzimmer Superior
EZ-Zuschlag: 10 €/Nacht Kurtaxe: ca. 2 – 3 € p. P./Nacht (saisonal)  

ab €139,p. P.–
4 Tage 

All Inclusive

Reise-Code: allr

Harz  CAREA Harz Hotel Allrode 

Ostsee – Rügen   AQUAMARIS Strandresidenz Rügen in Juliusruh  

ab €169,p. P.–
3 Tage 

Halbpension Plus

Reise-Code: aqru

Ihr Hotel liegt direkt am Sandstrand, besteht aus mehreren 
Gebäuden und bietet ein Restaurant, Bierpub, Fitnessraum, 
Freizeitbereich, Fahrradverleih, Kinderanimation sowie einen
Wellnessbereich mit Hallenbad, Dampfbad, diversen Saunen, 
Sonnenwiese, Kneippbank, Wellnessanwendungen u. v. m.
Für Sie inklusive: 
2 / 3 / 5 / 7 ÜbernachtungenHalbpension Plus
1 Tasse Kaffee/Tee und 1 Stück Kuchen
 Nutzung Hallenbad und Finnische Sauna
 Freizeitbereich mit Kegelbahn, Darts, Billard, Tischtennis 

und KickerWLANInformationen über die Region

Termine & Preise in € / Person im DZ

Saison Anreise täglich
Nächte 2 3 5 7

26.01. - 15.03.24,  03.11. - 21.12.24 169 249 399 539

16.03. - 27.03.24,  02.04. - 03.05.24
23.09. - 02.11.24 239 359 599 799

28.03. - 01.04.24,  04.05. - 05.07.24,
01.09. - 22.09.24,  22.12. - 26.12.24 – 409 679 929

06.07. - 31.08.24 – 499 799 1.089

Einzelzimmer auf Anfrage buchbar. Kurtaxe: ca. 1,80 € p. P./Nacht  

Beispiel Doppelzimmer

Strandzugang des Hotels

Weitere Angebote fi nden Sie auf reisenaktuell.com
oder einfach den QR-Code scannen und buchen!

Weitere Termine und Informationen bzgl. Zuschlägen, zusätzlichen Zimmerkategorien, 
Inklusivleistungen, Kinderermäßigungen, Mitnahme von Hunden usw. fi nden Sie 
auf reisenaktuell.com. Mit Erhalt der Reisebestätigung wird eine Anzahlung in Höhe 
von 20 % des Reisepreises fällig. Die Restzahlung ist 30 Tage vor Abreise zu tätigen.
Veranstalter: Reisen Aktuell GmbH, In den Weniken 1, 56070 Koblenz

Beratung & Buchung

0261 - 29 35 19 73 und in Ihrem Reisebüro

Mo. – Fr. 8 – 19 Uhr; Sa., So. u. Feiertage 10 – 19 Uhr

Bequem online 
buchen auf
reisenaktuell.com
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” Mit dem Tod eines 

geliebten Menschen 

verliert man vieles, niemals aber  

die gemeinsam verbrachte Zeit.“

unsplash.com

Neubrandenburger Möbelspedition

Der Spezialist für Seniorenumzüge 
Full-Service-Umzug und Rundum-Sorglospaket

www.umzug-2000.de

Qualitätsumzüge zum besten Preis

weitere Leistungen:
  Entrümpelung 
  Wohnungsaufl ösung
  Küchen- & Möbelmontagen
  Tresor- & Klaviertransporte
  Bereitstellung von Lagerfl ächen
  bundesweit & international

und vieles mehr…

Friedrich-Engels-Ring 1

17033 Neubrandenburg

Tel. 0395 4 22 99 99

auf allen Friedhöfen

NORDLAND
Bestattungen

Inhaber Bert Rusin
Altentreptow, Fritz-Reuter-Str. 5

24-Std.-Dienst-Tel.  
(auch am Wochenende)

Tel. 03961 211 193

Ihr Bestatter für individuelle 
Abschiedsnahmen!
Rufnummer Rufnummer 
24 Stunden 
7 Tage die Woche
03961 21 44 80
Stralsunder Str. 19 
17087 Altentreptow
www.bestattungshaus-lindner.dewww.bestattungshaus-lindner.de
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LINUS WITTICH Medien KG

Röbeler Straße 9 | 17209 Sietow 
Tel. 039931 579-47 | m.koepp@wittich-sietow.de
www.wittich-sietow.de

UNSERE KREATIVLEISTUNGEN

■  FLYER & BROSCHÜREN
■  AUSSENWERBUNG
■  WERBEARTIKEL
■  WEBDESIGN

Lokal
informiert.
Druck.
Internet.
Mobil.
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Roland Schulz
Generalverwaltung
Am Markt 4
17087 Altentreptow
Tel. 0 39 61/21 07 23
roland-at.schulz@allianz.de
www.allianz-roland-schulz.de

Die Mofa- und Moped-Saison fängt bald an,
aber ohne Haftpflichtschutz läuft nichts.
Damit Sie ab dem 1. März wieder sicher unterwegs
sein können, schauen Sie bei uns vorbei.

Immer gut unterwegs mit dem richtigen Schutz
HOLEN SIE SICH IHR NEUES
KENNZEICHEN/PLAKETTE

 Allianz Generalvertretung Roland Schulz - Ihr starker Partner in der Region
➘

Rudolf-Breitscheid-Straße 34 | 17087 Altentreptow
Telefon: 03961 - 25 76-0  |  E-Mail: info@gwa-altentreptow.de

gut und sicher wohnen

Zuhause in Altentreptow

Tierärzte IVC Evidensia GmbH
Müritz-Tierklinik
Dr. Holger Nietz
Goethestraße 52

17192 Waren (Müritz) / Terminsprechstunde  Goethestraße 52
Kleintiersprechstunde
Montag - Freitag  10.00 - 12.00 Uhr Telefon (03991) 66 46 26
 16.00 - 19.00 Uhr    Fax  (03991) 66 86 87
Samstag, Sonn- und Feiertag Auto-Tel. 01 71/6 72 72 88
nur nach telefonischer Absprache!
In Röbel / Terminsprechstunde  Mirower Straße 34
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag  16.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch   13.00 - 14.00 Uhr
Telefon (039931) 5 91 46
In Malchow / Terminsprechstunde  Güstrower Straße 68
Montag, Mittwoch  16.00 Uhr - 18.00 Uhr
Dienstag, Donnerstag, Freitag 11.00 Uhr - 12.00 Uhr
Telefon (039932) 80 95 10

24 h für  
Sie erreichbar 
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Mein Fachmann vor Ort
Was für ein typischer Montagmorgen. Das Auto gibt keinen Mucks von 
sich, die Haare sind nicht zu bändigen und zu allem Übel reißt auch 
noch die neue Hose auf. Nun sind Sie an dem Punkt, wo es vermut-
lich nicht mehr schlimmer geht, denken Sie. Leider haben Sie diese 
Rechnung aber ohne die örtliche Müllabfuhr gemacht, die recht zügig 
durch die Pfütze neben Ihnen fährt und eh Sie sich versehen ist nicht 
nur Ihre Kleidung, sondern auch Ihr Auto mit Schmutz übersäht. Bevor 
Sie aber in völlige Verzweiflung ausbrechen, nehmen Sie ihr Telefon 
zur Hand und lassen Sie sich von einer Fachkraft in Ihrer Umgebung 
helfen. Diese stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Ganz egal 
ob Automobilwerkstatt, Schneiderei, Friseur- oder Kosmetiksalon, 
Dienstleistungsunternehmen oder Reinigungsfirma, für jedes Ihrer 
Probleme gibt es den passenden Ansprechpartner. Natürlich können 
Sie auch während des Besuches in der Autowaschanlage,  noch 
bei dem Fahrradhändler Ihres Vertrauens vorbeischauen. Eventuell 
werden Sie ja dort, was ein zusätzliches und verlässliches  Fortbe-
wegungsmittel betrifft, fündig. 

In Sachen
Werbung
berate ich Sie gern.

MARIO HEINZEL

Telefon  0171 971 57-32
E-Mail  m.heinzel@wittich-sietow.de

LINUS WITTICH Medien KG
Röbeler Straße 9
17209 Sietow

www.wittich-sietow.de
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